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Bekanntmachung für Staatsangehörige der übrigen Mitgliedstaaten  

der Europäischen Union (Unionsbürger)  

zur Wahl zum Europäischen Parlament  

in der Bundesrepublik Deutschland 

 

Am 9. Juni 2024 findet die Wahl der Abgeordneten des Europäischen Parlaments aus 

der Bundesrepublik Deutschland statt. An dieser Wahl können Sie aktiv  

teilnehmen, wenn Sie am Wahltag 

 

1. die Staatsangehörigkeit eines der übrigen Mitgliedstaaten der Europäischen 

Union besitzen, 

 

2. das 16. Lebensjahr vollendet haben, 

 

3. seit mindestens drei Monaten in der Bundesrepublik Deutschland oder in den 

übrigen Mitgliedstaaten der Europäischen Union eine Wohnung innehaben oder 

sich mindestens seit dieser Zeit sonst gewöhnlich aufhalten (auf die  

Dreimonatsfrist wird ein aufeinanderfolgender Aufenthalt in den genannten  

Gebieten angerechnet), 

 

4. weder in der Bundesrepublik Deutschland noch in dem Mitgliedstaat der  

Europäischen Union, dessen Staatsangehörigkeit Sie besitzen, vom aktiven 

Wahlrecht zum Europäischen Parlament ausgeschlossen sind, 
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5. in ein Wählerverzeichnis in der Bundesrepublik Deutschland eingetragen sind. 

Die erstmalige Eintragung erfolgt nur auf Antrag. Der Antrag ist auf einem 

Formblatt zu stellen; er soll bald nach dieser Bekanntmachung abgesandt  

werden. 

 

Einem Antrag, der erst nach dem 19. Mai 2024 (21. Tag vor der Wahl) bei der  

zuständigen Gemeindebehörde eingeht, kann nicht mehr entsprochen werden  

(§ 17a Abs. 2 der Europawahlordnung). 

 

Sind Sie bereits aufgrund Ihres Antrages bei der Wahl am 13. Juni 1999 oder einer 

späteren Wahl zum Europäischen Parlament in ein Wählerverzeichnis der Bundes- 

republik Deutschland eingetragen worden, so ist ein erneuter Antrag nicht erforderlich. 

Die Eintragung erfolgt dann von Amts wegen, sofern die sonstigen wahlrechtlichen 

Voraussetzungen vorliegen. Dies gilt nicht, wenn Sie bis zum oben angegebenen  

21. Tage vor der Wahl gegenüber der zuständigen Gemeindebehörde auf einem  

Formblatt beantragen, nicht im Wählerverzeichnis geführt zu werden. Dieser Antrag 

gilt für alle künftigen Wahlen zum Europäischen Parlament, bis Sie erneut einen Antrag 

auf Eintragung in das Wählerverzeichnis stellen. 

 

Sind Sie bei früheren Wahlen (1979 bis 1994) in ein Wählverzeichnis in der Bundes-

republik Deutschland eingetragen worden, müssen Sie für eine Teilnahme an der Wahl 

einen erneuten Antrag auf Eintragung in das Wählerverzeichnis stellen. 

 

Nach einem Wegzug in das Ausland und erneutem Zuzug in die Bundesrepublik 

Deutschland ist ein erneuter Antrag auf Eintragung in das Wählerverzeichnis  

erforderlich. 

 

Antragsvordrucke (Formblätter) sowie informierende Merkblätter können bei den  

Gemeindebehörden in der Bundesrepublik Deutschland angefordert werden. 

 

Für Ihre Teilnahme als Wahlbewerber ist u. a. Voraussetzung, dass Sie am Wahltag 

 

1. das 18. Lebensjahr vollendet haben, 

 

2. die Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaates der Europäischen Union besitzen, 

 

3. weder in der Bundesrepublik Deutschland noch in dem Mitgliedstaat der  

Europäischen Union, dem Sie angehören, von der Wählbarkeit ausgeschlossen 

sind. 

 

Mit dem Antrag auf Eintragung in das Wählerverzeichnis oder mit den Wahlvorschlägen 

ist eine Versicherung an Eides statt abzugeben über das Vorliegen der o. g.  

Voraussetzungen für die aktive oder passive Wahlteilnahme. 

 

 

Bad Kissingen, 16.01.2024 

Landratsamt Bad Kissingen 

gez.       

Johannes Büttner, Kreiswahlleiter 
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Übungen der Bundeswehr 

 

Übungen der Bundeswehr finden am 

 

a) 05.02.2024 – 09.02.2024 

 

unter der Bezeichnung 

 

a) RED PRIDE, Freilaufende Kompanieübung, Schwerpunkt Vorgehen im  

schwierigen / schweren Gelände, Erkundung Beobachtungsstellung 

 

im Übungsraum 

 

a)  Landkreise Bad Kissingen, Rhön-Grabfeld, Schmalkalden-Meiningen und Fulda 
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Der Bevölkerung wird nahegelegt, sich von den Einrichtungen der übenden Truppen 

fernzuhalten. Auf die Gefahren, die von liegengebliebenen Sprengmitteln, Fund- 

munition und dergleichen ausgehen, wird besonders hingewiesen. Das Sammeln, der 

Erwerb, der Besitz und der Verkauf dieser Gegenstände sind verboten und können nach 

den Vorschriften des Strafgesetzbuches als Unterschlagung, Diebstahl oder Hehlerei 

sowie nach den waffen- und sprengstoffrechtlichen Bestimmungen geahndet werden. 

 

Schäden, die von Einheiten der Bundeswehr verursacht wurden, sind bei der  

zuständigen Gemeinde- bzw. Stadtverwaltung schriftlich anzumelden, sofern diese 

nicht bereits durch einen Flurschadenoffizier oder vom Schadentrupp der Einheiten 

beseitigt worden sind. 

 

Die gemeindlichen Verwaltungseinheiten werden gebeten, diese Übung(en) ortsüblich  

Bekanntzumachen sowie die Jagdausübungsberechtigten hierauf hinzuweisen. 

 

 

 

Landratsamt Bad Kissingen 

Thomas Bold, Landrat 

 

 

 

B) Veröffentlichungen der Gemeinden 
 

Verwaltungsgemeinschaft Elfershausen 
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Bekanntmachung 

Haushaltssatzung der Verwaltungsgemeinschaft Elfershausen  

(Landkreis Bad Kissingen)  

für das Haushaltsjahr 2024 

 

I. 

 

Nachstehend wird die von der Gemeinschaftsversammlung am 13.12.2023  

beschlossene Haushaltssatzung für 2024, die keine genehmigungspflichtigen Teile  

enthält, amtlich bekanntgemacht. 

 

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 samt ihren Anlagen liegt vom Tag 

der amtlichen Bekanntmachung im Amtsblatt bis zur nächsten Bekanntmachung einer 

Haushaltssatzung in der Verwaltungsgemeinschaft Elfershausen, Marktstr. 17,  

Zi.Nr. 10, in 97725 Elfershausen, während der allgemeinen Dienstzeiten zur  

Einsichtnahme öffentlich auf (Art. 65 Abs. 3 Satz 3 GO). 

 

II. 

 

Haushaltssatzung 

der Verwaltungsgemeinschaft Elfershausen 

(Landkreis Bad Kissingen) 

 

für das Haushaltsjahr 2024 

 

Auf Grund der Art. 8 Abs. 2, Art. 10 Abs. 2 VGemO, Art. 41, 42 KommZG, sowie der Art. 63 

ff. der Gemeindeordnung (GO) erlässt die Verwaltungsgemeinschaft Elfershausen folgende 
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Haushaltssatzung: 

 

§ 1 

 

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit  

festgesetzt; er schließt 

 

im Verwaltungshaushalt 

 

in den Einnahmen und Ausgaben mit  1.180.000,00 Euro 

 

und 

 

im Vermögenshaushalt 

 

in den Einnahmen und Ausgaben mit    185.000,00 Euro 

 

ab. 

 

§ 2 

 

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht 

vorgesehen. 

 

§ 3 

 

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt. 

 

§ 4 

 

(1) Verwaltungsumlage 

 

1. Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Finanzbedarf (Umlagesoll) zur 

Finanzierung von Ausgaben im Verwaltungshaushalt wird für das Haushalts-

jahr 2024 auf 950.000,00 Euro festgesetzt und nach dem Verhältnis der  

Einwohnerzahl der Mitgliedsgemeinden bemessen. 

 

2. Für die Berechnung der Verwaltungsumlage wird die maßgebende Einwohner-

zahl nach dem Stand vom 30.06.2023 mit 4.757 Einwohner zu Grunde gelegt. 

 

3. Die Verwaltungsumlage wird je Einwohner auf 199,7057 Euro festgesetzt. 

 

(2) Investitionsumlage 

 

1. Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Finanzbedarf (Umlagesoll) zur 

Finanzierung von Ausgaben im Vermögenshaushalt wird für das Haushalts-

jahr 2024 auf 100.000,00 Euro festgesetzt und nach dem Verhältnis der  

Einwohnerzahl der Mitgliedsgemeinden bemessen. 

 

2. Für die Berechnung der Investitionsumlage wird die maßgebende Einwohnerzahl 

nach dem Stand vom 30.06.2023 mit 4.757 Einwohner zu Grunde gelegt. 

 

3. Die Investitionsumlage wird je Einwohner auf 21,0217 Euro festgesetzt. 

 

§ 5 

 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach 

dem Haushaltsplan wird auf 35.000,00 Euro festgesetzt. 
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§ 6 

 

Weitere Festsetzungen werden nicht vorgenommen. 

 

§ 7 

 

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2024 in Kraft. 

 

 

Elfershausen, 16.01.2024 

Verwaltungsgemeinschaft Elfershausen 

gez. 

Gerner René, Gemeinschaftsvorsitzender 
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Öffentliche Bekanntmachung der Verwaltungsgemeinschaft Elfershausen 

für den Markt Elfershausen  

über die Festsetzung und Entrichtung der Grundsteuer  

im Kalenderjahr 2024 

 

Gem. § 27 Abs. 3 Grundsteuergesetz (GrStG) vom 07.08.1973 (BGBl I S. 965) in der  

derzeit gültigen Fassung wird die Grundsteuer für das Jahr 2024 – vorbehaltlich anders 

lautender schriftlicher Grundsteuerbescheide für 2024 – in gleicher Höhe wie im  

Kalenderjahr 2023 festgesetzt. Dies bedeutet, dass diejenigen Steuerschuldner, die keinen 

Grundsteuerbescheid für 2024 erhalten haben, im Kalenderjahr 2024 die gleiche  

Grundsteuer wie im Vorjahr zu entrichten haben. Für diese Steuerschuldner treten am Tag 

der öffentlichen Bekanntmachung dieser Festsetzung die gleichen Rechtswirkungen ein, 

wie wenn ihnen an diesem Tag ein schriftlicher Steuerbescheid für 2024 zugegangen wäre. 

Die Grundsteuer wird zu je einem Viertel ihres Jahresbetrages am 15. Februar, 15. Mai, 

15. August und 15. November 2024 fällig. Bereits erfolgte Zahlungen werden auf die  

Steuerschuld angerechnet. 

 

Kleinbeträge werden wie folgt fällig: 

 

1. am 15. August 2024 mit ihrem Jahresbetrag, wenn dieser 

15,00 Euro nicht übersteigt. 

2. am 15. Februar 2024 und 15. August 2024 zu je einer Hälfte ihres Jahresbetrages, 

wenn dieser 30,00 Euro nicht übersteigt. 

 

Wurde die Zahlung der Grundsteuer in einem Jahresbetrag beantragt, ist die Grundsteuer 

am 1. Juli 2024 zur Zahlung fällig. Die Grundsteuerbescheide und die Begründung hierzu 

können bei der Verwaltungsgemeinschaft Elfershausen, Steueramt, Marktstr. 17, 

97725 Elfershausen, eingesehen werden. 

 

Treten gegenüber dem Vorjahr in der sachlichen und/oder in der persönlichen Steuerpflicht 

Änderungen ein, wird von Amts wegen nach Erlass des Grundsteuermessbescheides durch 

das Finanzamt ein neuer Grundsteuerbescheid zugestellt. Bis zur Bekanntgabe eines neuen 

Grundsteuerbescheides hat der Steuerschuldner zu den bisherigen Fälligkeitstagen Voraus-

zahlungen (§ 29 GrStG) unter Zugrundelegung der zuletzt festgesetzten Jahressteuer zu 

entrichten. Diese öffentliche Bekanntmachung gilt am Tag nach der Veröffentlichung als 

bekannt gegeben. 

 

Rechtsbehelfsbelehrung: 

Gegen diese Steuerfestsetzung kann innerhalb eines Monats nach dem Tag der wirksamen 

Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur  
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Niederschrift bei der Verwaltungsgemeinschaft Elfershausen, Marktstr. 17, 97725 Elfers-

hausen, einzulegen. Eine Widerspruchseinlegung per E-Mail genügt nicht der Schriftform. 

Sollte über den Widerspruch ohne zureichenden Grund in angemessener Frist sachlich nicht 

entschieden werden, so kann Klage bei dem Bayerischen Verwaltungsgericht in Würzburg, 

Burkarderstr. 26, 97082 Würzburg, schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten 

der Geschäftsstelle dieses Gerichtes erhoben werden. Die Klage kann nicht vor Ablauf von 

drei Monaten seit der Einlegung des Widerspruchs erhoben werden, außer wenn wegen 

besonderer Umstände des Einzelfalls eine kürzere Frist geboten ist. 

Die Klage muss den Kläger, den Beklagten (Markt Elfershausen) und den Streitgegenstand 

bezeichnen. Es soll ein bestimmter Antrag gestellt und die zur Begründung dienenden Tat-

sachen und Beweismittel angegeben werden. Der Klageschrift soll diese Steuerfestsetzung 

in Urschrift oder in Abschrift beigefügt werden. Der Klage und allen Schriftsätzen sollen 

Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt werden. 

 

 

Elfershausen, 19.01.2024 

Markt Elfershausen, Steueramt 

gez. 

Johannes Krumm, Erster Bürgermeister 
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Öffentliche Bekanntmachung der Verwaltungsgemeinschaft Elfershausen  

für die Gemeinde Fuchsstadt  

über die Festsetzung und Entrichtung der Grundsteuer  

im Kalenderjahr 2024 

 

Gem. § 27 Abs. 3 Grundsteuergesetz (GrStG) vom 07.08.1973 (BGBl I S. 965) in der  

derzeit gültigen Fassung wird die Grundsteuer für das Jahr 2024 – vorbehaltlich anders 

lautender schriftlicher Grundsteuerbescheide für 2024 – in gleicher Höhe wie im  

Kalenderjahr 2023 festgesetzt. Dies bedeutet, dass diejenigen Steuerschuldner, die keinen 

Grundsteuerbescheid für 2024 erhalten haben, im Kalenderjahr 2024 die gleiche  

Grundsteuer wie im Vorjahr zu entrichten haben. Für diese Steuerschuldner treten am Tag 

der öffentlichen Bekanntmachung dieser Festsetzung die gleichen Rechtswirkungen ein, 

wie wenn ihnen an diesem Tag ein schriftlicher Steuerbescheid für 2024 zugegangen wäre. 

Die Grundsteuer wird zu je einem Viertel ihres Jahresbetrages am 15. Februar, 15. Mai, 

15. August und 15. November 2024 fällig. Bereits erfolgte Zahlungen werden auf die  

Steuerschuld angerechnet. 

 

Kleinbeträge werden wie folgt fällig: 

 

1. am 15. August 2024 mit ihrem Jahresbetrag, wenn dieser 

15,00 Euro nicht übersteigt. 

2. am 15. Februar 2024 und 15. August 2024 zu je einer Hälfte ihres Jahresbetrages, 

wenn dieser 30,00 Euro nicht übersteigt. 

 

Wurde die Zahlung der Grundsteuer in einem Jahresbetrag beantragt, ist die Grundsteuer 

am 1. Juli 2024 zur Zahlung fällig. Die Grundsteuerbescheide und die Begründung hierzu 

können bei der Verwaltungsgemeinschaft Elfershausen, Steueramt, Marktstr. 17, 

97725 Elfershausen, eingesehen werden. 

 

Treten gegenüber dem Vorjahr in der sachlichen und/oder in der persönlichen Steuerpflicht 

Änderungen ein, wird von Amts wegen nach Erlass des Grundsteuermessbescheides durch 

das Finanzamt ein neuer Grundsteuerbescheid zugestellt. Bis zur Bekanntgabe eines neuen 

Grundsteuerbescheides hat der Steuerschuldner zu den bisherigen Fälligkeitstagen Voraus-

zahlungen (§ 29 GrStG) unter Zugrundelegung der zuletzt festgesetzten Jahressteuer zu 
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entrichten. Diese öffentliche Bekanntmachung gilt am Tag nach der Veröffentlichung als 

bekannt gegeben. 

 

Rechtsbehelfsbelehrung: 

Gegen diese Steuerfestsetzung kann innerhalb eines Monats nach dem Tag der wirksamen 

Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur  

Niederschrift bei der Verwaltungsgemeinschaft Elfershausen, Marktstr. 17, 97725 Elfers-

hausen, einzulegen. Eine Widerspruchseinlegung per E-Mail genügt nicht der Schriftform. 

Sollte über den Widerspruch ohne zureichenden Grund in angemessener Frist sachlich nicht 

entschieden werden, so kann Klage bei dem Bayerischen Verwaltungsgericht in Würzburg, 

Burkarderstr. 26, 97082 Würzburg, schriftlich oder zur Niederschrift des Urkunds- 

beamten der Geschäftsstelle dieses Gerichtes erhoben werden. Die Klage kann nicht vor 

Ablauf von drei Monaten seit der Einlegung des Widerspruchs erhoben werden, außer wenn 

wegen besonderer Umstände des Einzelfalls eine kürzere Frist geboten ist. 

Die Klage muss den Kläger, den Beklagten (Gemeinde Fuchsstadt) und den Streit- 

gegenstand bezeichnen. Es soll ein bestimmter Antrag gestellt und die zur Begründung 

dienenden Tatsachen und Beweismittel angegeben werden. Der Klageschrift soll diese 

Steuerfestsetzung in Urschrift oder in Abschrift beigefügt werden. Der Klage und allen 

Schriftsätzen sollen Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt werden. 

 

 

Fuchsstadt, 19.01.2024 

Gemeinde Fuchsstadt, Steueramt 

gez. 

René Gerner, Erster Bürgermeister 
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Bekanntmachung der Verwaltungsgemeinschaft Elfershausen  

für die Gemeinde Fuchsstadt;  

Satzung der Gemeinde Fuchsstadt  

über ein besonderes Vorkaufsrecht  

(Vorkaufsrechtsatzung) 

 

Die Gemeinde Fuchsstadt erläßt aufgrund des Art. 23 der bayerischen Gemeinde- 

ordnung (GO) i.V.m. § 25 Abs.1 Nr. 2 des Baugesetzbuches (BauGB) folgende  

Satzung: 

 

§ 1 

Satzungsgebiet 

 

Der Geltungsbereich der Satzung umfasst die Grundstücke mit den Flurnummern 382, 

383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 409, 

410, 411, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 422, 423, 424, 425, 427, 428, 429, 

430, 431, 435, 436, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 

454, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 482, 483, 484, 485, 486 der Gemarkung 

Fuchsstadt. 

§ 2 

Vorkaufsrecht 

 

(1)  Der Gemeinde Fuchsstadt steht für die in § 1 der Satzung genannten Grundstücke 

ein Vorkaufsrecht nach § 25 Abs. 1 Nr. 2 BauGB zu, da für diese Grundstücke 

städtebauliche Maßnahmen zur Sicherung einer geordneten städtebaulichen  

Entwicklung in Betracht gezogen werden.  

 

 Das Vorkaufsrecht darf nur ausgeübt werden, wenn das Wohl der Allgemeinheit 

dies rechtfertigt.  
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(2) Die Eigentümer der unter das Vorkaufsrecht nach dieser Satzung fallenden Grund-

stücke haben der Gemeinde den Inhalt eines Kaufvertrages über das Grundstück 

unverzüglich mitzuteilen (§ 28 Abs. 1 BauGB) 

 

§ 3 

Inkrafttreten 

 

Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 

 

 

Fuchsstadt, 23.01.2024 

Gemeinde Fuchsstadt 

gez. 

René Gerner, Erster Bürgermeister 
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Bekanntmachung der Verwaltungsgemeinschaft Elfershausen  

für den Markt Elfershausen;  

Satzung für die öffentliche Wasserversorgungseinrichtung  

des Marktes Elfershausen  

(Wasserabgabesatzung – WAS -)  

vom 23.01.2024 

 

Aufgrund von Art. 23 und Art. 24 Abs. 1 Nrn. 1 und 2, Abs. 2 bis Abs. 3 der Gemeinde-

ordnung (GO) erlässt der Markt Elfershausen folgende Satzung: 

 

§ 1 

Öffentliche Einrichtung 

 

(1) Der Markt betreibt eine öffentliche Einrichtung zur Wasserversorgung für das Gebiet 

des Marktes Elfershausen. 

 

(2) Art und Umfang dieser Wasserversorgungseinrichtung bestimmt der Markt. 

 

(3) Zur Wasserversorgungseinrichtung gehören auch die im öffentlichen Straßengrund  

liegenden Teile der Grundstücksanschlüsse, soweit nichts Abweichendes vereinbart ist. 

 

§ 2 

Grundstücksbegriff – Grundstückseigentümer 

 

(1)  1Grundstück im Sinne dieser Satzung ist jedes räumlich zusammenhängende und  

einem gemeinsamen Zweck dienende Grundeigentum desselben Eigentümers, das eine 

selbstständige wirtschaftliche Einheit bildet, auch wenn es sich um mehrere Grundstücke 

oder Teile von Grundstücken im Sinn des Grundbuchrechts handelt.  2Rechtlich verbindliche 

planerische Festlegungen sind zu berücksichtigen. 

 

(2)  1Die Vorschriften dieser Satzung für die Grundstückseigentümer gelten auch für  

Erbbauberechtigte oder ähnlich zur Nutzung eines Grundstücks dinglich Berechtigte.  2Von 

mehreren dinglich Berechtigten ist jeder berechtigt und verpflichtet; sie haften als  

Gesamtschuldner. 

 

§ 3 

Begriffsbestimmungen 

 

Im Sinne dieser Satzung haben die nachstehenden Begriffe folgende Bedeutung: 
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Versorgungsleitungen sind die Wasserleitungen im Wasserversorgungsgebiet, von  

denen die Grundstücksanschlüsse abzweigen. 

Grundstücksan-

schlüsse (= Hausan-

schlüsse) 

sind die Wasserleitungen von der Abzweigstelle der Versor-

gungsleitung bis zur Übergabestelle; sie beginnen mit der An-

schlussvorrichtung und enden mit der Hauptabsperrvorrichtung. 

Gemeinsame Grund-

stücksanschlüsse  

(verzweigte Hausan-

schlüsse) 

sind Hausanschlüsse, die über Privatgrundstücke (z. B. Privat-

wege) verlaufen und mehr als ein Grundstück mit der Versor-

gungsleitung verbinden. 

Anschlussvorrichtung ist die Vorrichtung zur Wasserentnahme aus der Versorgungslei-

tung, umfassend Anbohrschelle mit integrierter oder zusätzlicher 

Absperrarmatur oder Abzweig mit Absperrarmatur samt den da-

zugehörigen technischen Einrichtungen. 

Hauptabsperrvorrich-

tung 

ist die erste Armatur auf dem Grundstück, mit der die gesamte 

nachfolgende Wasserverbrauchsanlage einschließlich Wasser-

zähler abgesperrt werden kann. 

Übergabestelle ist das Ende des Grundstücksanschlusses hinter der Haupt- 

absperrvorrichtung im Grundstück/Gebäude. 

Wasserzähler sind Messgeräte zur Erfassung des durchgeflossenen Wasser- 

volumens. Absperrventile und Wasserzählerbügel sind nicht  

Bestandteile der Wasserzähler. 

Anlagen des Grund-

stückseigentümers  

(=Verbrauchsleitun-

gen) 

sind die Gesamtheit der Anlagenteile in Grundstücken oder in 

Gebäuden hinter der Übergabestelle; als solche gelten auch  

Eigengewinnungsanlagen, wenn sie sich ganz oder teilweise im 

gleichen Gebäude befinden. 

 

§ 4 

Anschluss- und Benutzungsrecht 

 

(1) Jeder Grundstückseigentümer kann verlangen, dass sein bebautes, bebaubares,  

gewerblich genutztes oder gewerblich nutzbares Grundstück nach Maßgabe dieser Satzung 

an die Wasserversorgungseinrichtung angeschlossen und mit Wasser beliefert wird. 

 

(2)  1Das Anschluss- und Benutzungsrecht erstreckt sich nur auf solche Grundstücke, die 

durch eine Versorgungsleitung erschlossen werden.  2Der Grundstückseigentümer kann 

unbeschadet weitergehender bundes- oder landesgesetzlicher Vorschriften nicht  

verlangen, dass eine neue Versorgungsleitung hergestellt oder eine bestehende  

Versorgungsleitung geändert wird.  3Welche Grundstücke durch die Versorgungsleitung  

erschlossen werden, bestimmt der Markt.  4Rohwasser- und Fernwasserleitungen stellen 

keine zum Anschluss berechtigenden Versorgungsleitungen dar. 

 

(3) Der Markt kann den Anschluss eines Grundstücks an eine bestehende Versorgungslei-

tung versagen, wenn die Wasserversorgung wegen der Lage des Grundstücks oder aus 

sonstigen technischen oder betrieblichen Gründen dem Markt erhebliche Schwierigkeiten 

bereitet oder besondere Maßnahmen erfordert, es sei denn, der Grundstückseigentümer 

übernimmt die Mehrkosten, die mit dem Bau und Betrieb zusammenhängen, und leistet 

auf Verlangen Sicherheit. 

 

(4)  1Das Benutzungsrecht besteht nicht für Kühlwasserzwecke und den Betrieb von  

Wärmepumpen.  2Der Markt kann ferner das Anschluss- und Benutzungsrecht ausschließen 

oder einschränken, soweit nicht die Bereitstellung von Wasser in Trinkwasserqualität  

erforderlich ist.  3Das gilt auch für die Vorhaltung von Löschwasser. 
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§ 5 

Anschluss- und Benutzungszwang 

 

(1)  1Die zum Anschluss Berechtigten (§ 4) sind verpflichtet, die Grundstücke, auf denen 

Wasser verbraucht wird, an die öffentliche Wasserversorgungseinrichtung anzuschließen 

(Anschlusszwang).  2Ein Anschlusszwang besteht nicht, wenn der Anschluss rechtlich oder 

tatsächlich unmöglich ist. 

 

(2) 1Auf Grundstücken, die an die öffentliche Wasserversorgungseinrichtung angeschlossen 

sind, ist der gesamte Bedarf an Wasser im Rahmen des Benutzungsrechts (§ 4)  

ausschließlich aus dieser Einrichtung zu decken (Benutzungszwang).  2Gesammeltes  

Niederschlagswasser darf ordnungsgemäß für Zwecke der Gartenbewässerung, zur  

Toilettenspülung und zum Wäschewaschen verwendet werden, soweit nicht andere  

Rechtsvorschriften entgegenstehen. 3§ 7 Abs. 4 ist entsprechend anzuwenden.  4Verpflich-

tet sind die Grundstückseigentümer und alle Benutzer der Grundstücke.  5Sie haben auf 

Verlangen des Marktes die dafür erforderliche Überwachung zu dulden. 

 

§ 6 

Befreiung vom Anschluss- oder Benutzungszwang 

 

(1)  1Von der Verpflichtung zum Anschluss oder zur Benutzung wird auf Antrag ganz oder 

zum Teil befreit, wenn der Anschluss oder die Benutzung aus besonderen Gründen auch 

unter Berücksichtigung der Erfordernisse des Gemeinwohls nicht zumutbar ist.  2Der Antrag 

auf Befreiung ist unter Angabe der Gründe schriftlich beim Markt einzureichen. 

 

(2) Die Befreiung kann befristet, unter Bedingungen, Auflagen und Widerrufsvorbehalt er-

teilt werden. 

 

§ 7 

Beschränkung der Benutzungspflicht 

 

(1)  1Auf Antrag wird die Verpflichtung zur Benutzung auf einen bestimmten Verbrauchs-

zweck oder Teilbedarf beschränkt, soweit das für die öffentliche Wasserversorgung  

wirtschaftlich zumutbar ist und nicht andere Rechtsvorschriften oder Gründe der  

Volksgesundheit entgegenstehen.  2Gründe der Volksgesundheit stehen einer  

Beschränkung der Benutzungspflicht insbesondere entgegen, wenn für den jeweiligen  

Verbrauchszweck oder Teilbedarf i. S. v. Satz 1 Trinkwasser oder Wasser mit der  

Beschaffenheit von Trinkwasser erforderlich ist und die Versorgung mit solchem Wasser 

nur durch die Benutzung der öffentlichen Wasserversorgung gewährleistet wird. 

 

(2) § 6 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 findet entsprechende Anwendung. 

 

(3) Absatz 1 gilt nicht für die Versorgung von Industrieunternehmen und Weiterverteilern 

sowie für die Vorhaltung von Löschwasser. 

 

(4)  1Vor der Errichtung oder Inbetriebnahme einer Eigengewinnungsanlage hat der  

Grundstückseigentümer dem Markt Mitteilung zu machen; dasselbe gilt, wenn eine solche 

Anlage nach dem Anschluss an die öffentliche Wasserversorgung weiterbetrieben werden 

soll.  2Er hat durch geeignete Maßnahmen sicherzustellen, dass von seiner Eigengewin-

nungsanlage keine Rückwirkungen in das öffentliche Wasserversorgungsnetz möglich sind.  
3Bei einer Nachspeisung von Trinkwasser aus der öffentlichen Wasserversorgungseinrich-

tung in eine Eigengewinnungsanlage ist ein freier Auslauf (Luftbrücke) oder ein Rohr- 

unterbrecher A 1 der Nachspeiseeinrichtung in das Regenauffangbecken bzw. an sonstigen 

Stellen (z. B. Spülkasten) entsprechend den allgemein anerkannten Regeln der Technik 

erforderlich. 
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§ 8 

Sondervereinbarungen 

 

(1) Ist der Grundstückseigentümer nicht zum Anschluss berechtigt oder verpflichtet, so 

kann der Markt durch Vereinbarung ein besonderes Benutzungsverhältnis begründen. 

 

(2)  1Für dieses Benutzungsverhältnis gelten die Bestimmungen dieser Satzung und der 

Beitrags- und Gebührensatzung entsprechend.  2Ausnahmsweise kann in der Sonder- 

vereinbarung Abweichendes bestimmt werden, soweit dies sachgerecht ist. 

 

§ 9 

Grundstücksanschluss 

 

(1)  1Der Grundstücksanschluss wird von dem Markt hergestellt, angeschafft, verbessert, 

unterhalten, erneuert, geändert, abgetrennt und beseitigt.  2Er muss zugänglich und vor 

Beschädigungen geschützt sein. Auf Antrag oder von Amts wegen kann der Markt zulassen 

bzw. anordnen, dass der Grundstückseigentümer den Grundstücksanschluss mit  

Ausnahme des Teils, der im öffentlichen Straßengrund liegt, selbst herstellt, unterhält, 

erneuert, ändert, abtrennt und beseitigt; § 11 gilt entsprechend. 

 

(2)  1Der Markt bestimmt Zahl, Art, Nennweite und Führung der Grundstücksanschlüsse 

sowie deren Änderung.  2Er bestimmt auch, wo und an welche Versorgungsleitung  

anzuschließen ist.  3Der Grundstückseigentümer ist vorher zu hören; seine berechtigten 

Interessen sind nach Möglichkeit zu wahren.  4Soll der Grundstücksanschluss auf Wunsch 

des Grundstückseigentümers nachträglich geändert oder soll ein weiterer Grundstücks-

anschluss hergestellt werden, so kann der Markt verlangen, dass die näheren Einzelheiten 

einschließlich der Kostentragung vorher in einer gesonderten Vereinbarung geregelt  

werden. 

 

(3)  1Der Grundstückseigentümer hat die baulichen Voraussetzungen für die sichere  

Errichtung des Grundstücksanschlusses zu schaffen.  2Der Markt kann hierzu schriftlich 

eine angemessene Frist setzen.  3Der Grundstückseigentümer darf keine Einwirkungen auf 

den Grundstücksanschluss vornehmen oder vornehmen lassen. 

 

(4) Der Grundstückseigentümer und die Benutzer haben jede Beschädigung des  

Grundstücksanschlusses, insbesondere das Undichtwerden von Leitungen sowie sonstige 

Störungen unverzüglich dem Markt mitzuteilen. 

 

§ 10 

Anlage des Grundstückseigentümers 

 

(1)  1Der Grundstückseigentümer ist verpflichtet, für die ordnungsgemäße Errichtung,  

Erweiterung, Änderung und Unterhaltung der Anlage von der Übergabestelle ab, mit  

Ausnahme des Wasserzählers, zu sorgen.  2Hat er die Anlage oder Teile davon einem  

anderen vermietet oder sonst zur Benutzung überlassen, so ist er neben dem anderen 

verpflichtet. 

 

(2)  1Die Anlage darf nur unter Beachtung der Vorschriften dieser Satzung und anderer 

gesetzlicher oder behördlicher Bestimmungen sowie nach den anerkannten Regeln der 

Technik errichtet, erweitert, geändert und unterhalten werden.  2Anlage und Verbrauchs-

einrichtungen müssen so beschaffen sein, dass Störungen anderer Abnehmer oder der 

öffentlichen Versorgungseinrichtungen sowie Rückwirkungen auf die Güte des Trink- 

wassers ausgeschlossen sind.  3Der Anschluss wasserverbrauchender Einrichtungen  

jeglicher Art geschieht auf Gefahr des Grundstückseigentümers. 

 

(3) 1Anlagenteile, die sich vor dem Wasserzähler befinden, können plombiert werden.  
2Ebenso können Anlagenteile, die zur Anlage des Grundstückseigentümers gehören, unter 

Plombenverschluss genommen werden, um eine einwandfreie Messung zu gewährleisten.  
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3Die dafür erforderliche Ausstattung der Anlage ist nach den Angaben des Marktes zu  

veranlassen. 

 

§ 11 

Zulassung und Inbetriebsetzung der Anlage des Grundstückseigentümers 

 

(1)  1Bevor die Anlage des Grundstückseigentümers hergestellt oder wesentlich geändert 

wird, sind dem Markt folgende Unterlagen in doppelter Fertigung einzureichen: 

 

a. eine Beschreibung der geplanten Anlage des Grundstückseigentümers und ein  

Lageplan, 

 

b. der Name des Unternehmers, der die Anlage errichten soll, 

 

c. Angaben über eine etwaige Eigenversorgung, 

 

d. im Falle des § 4 Abs. 3 die Verpflichtung zur Übernahme der Mehrkosten. 

 

 2Die einzureichenden Unterlagen haben den bei dem Markt aufliegenden Mustern zu  

entsprechen.  3Alle Unterlagen sind von den Bauherren und den Planfertigern zu  

unterschreiben. 

 

(2)  1Der Markt prüft, ob die beabsichtigten Anlagen den Bestimmungen dieser Satzung 

entsprechen.  2Ist das der Fall, so erteilt der Markt schriftlich ihre Zustimmung und gibt 

eine Fertigung der eingereichten Unterlagen mit Zustimmungsvermerk zurück.  3Stimmt 

der Markt nicht zu, setzt er dem Bauherrn unter Angabe der Mängel eine angemessene 

Frist zur Berichtigung.  4Die geänderten Unterlagen sind sodann erneut einzureichen.  5Die 

Zustimmung und die Überprüfung befreien den Grundstückseigentümer, den Bauherrn, 

den ausführenden Unternehmer und den Planfertiger nicht von der Verantwortung für die 

vorschriftsmäßige und fehlerfreie Planung und Ausführung der Anlagen. 

 

(3)  1Mit den Installationsarbeiten darf erst nach schriftlicher Zustimmung des Marktes 

begonnen werden.  2Eine Genehmigungspflicht nach sonstigen, insbesondere nach  

straßen-, bau- und wasserrechtlichen Bestimmungen bleibt durch die Zustimmung unbe-

rührt. 

 

(4)  1Die Errichtung der Anlage und wesentliche Veränderungen dürfen nur durch den Markt 

oder durch ein Installationsunternehmen erfolgen, das in ein Installateurverzeichnis des 

Marktes oder eines anderen Wasserversorgungsunternehmens eingetragen ist.  2Der Markt 

ist berechtigt, die Ausführung der Arbeiten zu überwachen.  3Leitungen, die an Eigenge-

winnungsanlagen angeschlossen sind, dürfen nur mit vorheriger Zustimmung des Marktes 

verdeckt werden; andernfalls sind sie auf Anordnung des Marktes freizulegen. 

 

(5)  1Der Grundstückseigentümer hat jede Inbetriebsetzung der Anlagen beim Markt über 

das Installationsunternehmen zu beantragen.  2Der Anschluss der Anlage an das Vertei-

lungsnetz und die Inbetriebsetzung erfolgen durch den Markt oder seine Beauftragten. 

 

(6) Von den Bestimmungen der Absätze 1 bis 4 kann der Markt Ausnahmen zulassen. 

 

§ 12 

Überprüfung der Anlage des Grundstückseigentümers 

 

(1)  1Der Markt ist berechtigt, die Anlage des Grundstückseigentümers vor und nach ihrer 

Inbetriebnahme zu überprüfen.  2Er hat auf erkannte Sicherheitsmängel aufmerksam zu 

machen und kann deren Beseitigung verlangen. 
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(2) Werden Mängel festgestellt, welche die Sicherheit gefährden oder erhebliche Störungen 

erwarten lassen, so ist der Markt berechtigt, den Anschluss oder die Versorgung zu  

verweigern; bei Gefahr für Leib oder Leben ist sie hierzu verpflichtet. 

 

(3)  1Durch Vornahme oder Unterlassung der Überprüfung der Anlage sowie durch deren 

Anschluss an das Verteilungsnetz übernimmt der Markt keine Haftung für die Mängel- 

freiheit der Anlage.  2Dies gilt nicht, wenn er bei einer Überprüfung Mängel festgestellt hat, 

die eine Gefahr für Leib oder Leben darstellen. 

 

§ 13 

Abnehmerpflichten, Haftung 

 

(1)  1Der Grundstückseigentümer und die Benutzer haben den Beauftragten des Marktes, 

die sich auf Verlangen auszuweisen haben, zu angemessener Tageszeit den Zutritt zu allen 

der Wasserversorgung dienenden Einrichtungen zu gestatten, soweit dies zur Nachschau 

der Wasserleitungen, zum Ablesen und zum Wechseln der Wasserzähler, zum Erstellen von 

Geschossflächenaufmaßen und zur Prüfung, ob die Vorschriften dieser Satzung und die 

vom Markt auferlegten Bedingungen und Auflagen erfüllt werden, erforderlich ist.  2Zur 

Überwachung der satzungsmäßigen und gesetzlichen Pflichten sind die mit dem Vollzug 

dieser Satzung beauftragten Personen des Marktes berechtigt, zu angemessener Tageszeit 

Grundstücke, Gebäude, Anlagen, Einrichtungen, Wohnungen und Wohnräume im erforder-

lichen Umfang zu betreten.  3Der Grundstückseigentümer, ggf. auch die Benutzer des 

Grundstücks, werden davon nach Möglichkeit vorher verständigt. 

 

(2)  1Der Grundstückseigentümer und die Benutzer sind verpflichtet, alle für die Prüfung 

des Zustandes der Anlagen erforderlichen Auskünfte zu erteilen.  2Sie haben die  

Verwendung zusätzlicher Verbrauchseinrichtungen vor Inbetriebnahme dem Markt  

mitzuteilen, soweit sich dadurch die vorzuhaltende Leistung wesentlich erhöht. 

 

(3) Der Grundstückseigentümer und die Benutzer haften dem Markt für von ihnen ver-

schuldete Schäden, die auf eine Verletzung ihrer Pflichten nach dieser Satzung zurückzu-

führen sind. 

 

§ 14 

Grundstücksbenutzung 

 

(1)  1Der Grundstückseigentümer hat das Anbringen und Verlegen von Leitungen  

einschließlich Zubehör zur Zu- und Fortleitung von Wasser über sein im Versorgungsgebiet 

liegendes Grundstück sowie sonstige Schutzmaßnahmen unentgeltlich zuzulassen, wenn 

und soweit diese Maßnahmen für die örtliche Wasserversorgung erforderlich sind.  2Diese 

Pflicht betrifft nur Grundstücke, die an die Wasserversorgung angeschlossen oder  

anzuschließen sind, die vom Eigentümer im wirtschaftlichen Zusammenhang mit einem 

angeschlossenen oder zum Anschluss vorgesehenen Grundstück genutzt werden oder für 

die die Möglichkeit der Wasserversorgung sonst wirtschaftlich vorteilhaft ist.  3Die  

Verpflichtung entfällt, soweit die Inanspruchnahme der Grundstücke den Eigentümer in 

unzumutbarer Weise belasten würde. 

 

(2) Der Grundstückseigentümer ist rechtzeitig über Art und Umfang der beabsichtigten 

Inanspruchnahme seines Grundstücks zu benachrichtigen. 

 

(3)  1Der Grundstückseigentümer kann die Verlegung der Einrichtungen verlangen, wenn 

sie an der bisherigen Stelle für ihn nicht mehr zumutbar sind.  2Die Kosten der Verlegung 

hat der Markt zu tragen, soweit die Einrichtungen nicht ausschließlich der Versorgung des 

Grundstücks dienen. 

 

(4) Wird der Wasserbezug nach § 22 Abs. 2 oder 3 eingestellt, ist der Grundstückseigen-

tümer verpflichtet, nach Wahl dem Markt die Entfernung der Einrichtungen zu gestatten 

oder sie noch fünf Jahre unentgeltlich zu belassen, sofern dies nicht unzumutbar ist. 



 

16 
 

 

(5) Die Absätze 1 bis 4 gelten nicht für öffentliche Verkehrswege und Verkehrsflächen  

sowie für Grundstücke, die durch Planfeststellung für den Bau von öffentlichen Verkehrs-

wegen und Verkehrsflächen bestimmt sind. 

 

§ 15 

Art und Umfang der Versorgung 

 

(1)  1Der Markt stellt das Wasser zu dem in der Beitrags- und Gebührensatzung  

aufgeführten Entgelt zur Verfügung.  2Er liefert das Wasser als Trinkwasser unter dem 

Druck und in der Beschaffenheit, die in dem betreffenden Abschnitt des Versorgungs- 

gebietes üblich sind, entsprechend den jeweils geltenden Rechtsvorschriften und den  

anerkannten Regeln der Technik. 

 

(2)  1Der Markt ist berechtigt, die Beschaffenheit und den Druck des Wassers im Rahmen 

der gesetzlichen und behördlichen Bestimmungen sowie der anerkannten Regeln der  

Technik zu ändern, sofern dies aus wirtschaftlichen oder technischen Gründen zwingend 

erforderlich ist.  2Der Markt wird eine dauernde wesentliche Änderung den Wasser- 

abnehmern nach Möglichkeit mindestens zwei Monate vor der Umstellung schriftlich  

bekannt geben und die Belange der Anschlussnehmer möglichst berücksichtigen.  3Die 

Grundstückseigentümer sind verpflichtet, ihre Anlagen auf eigene Kosten den geänderten 

Verhältnissen anzupassen. 

 

(3)  1Der Markt stellt das Wasser im Allgemeinen ohne Beschränkung zu jeder Tag- und 

Nachtzeit am Ende des Hausanschlusses zur Verfügung.  2Dies gilt nicht, soweit und  

solange der Markt durch höhere Gewalt, durch Betriebsstörungen, bestehenden oder  

drohenden Wassermangel oder sonstige technische oder wirtschaftliche Umstände, deren 

Beseitigung ihr nicht zumutbar ist, an der Wasserversorgung gehindert ist.  3Der Markt 

kann die Belieferung ablehnen, mengenmäßig und zeitlich beschränken oder unter  

Auflagen und Bedingungen gewähren, soweit das zur Wahrung des Anschluss- und  

Benutzungsrechtes der anderen Berechtigten erforderlich ist.  4Der Markt darf ferner die 

Lieferung unterbrechen, um betriebsnotwendige Arbeiten vorzunehmen.  5Soweit möglich, 

gibt der Markt Absperrungen der Wasserleitung vorher öffentlich bekannt und unterrichtet 

die Abnehmer über Umfang und voraussichtliche Dauer der Unterbrechung. 

 

(4)  1Das Wasser wird lediglich zur Deckung des Eigenbedarfs für die angeschlossenen 

Grundstücke geliefert.  2Die Überleitung von Wasser in ein anderes Grundstück bedarf der 

schriftlichen Zustimmung des Marktes; die Zustimmung wird erteilt, wenn nicht  

überwiegende versorgungswirtschaftliche Gründe entgegenstehen. 

 

(5) Für Einschränkungen oder Unterbrechungen der Wasserlieferung und für Änderungen 

des Druckes oder der Beschaffenheit des Wassers, die durch höhere Gewalt, Wassermangel 

oder sonstige technische oder wirtschaftliche Umstände, die der Markt nicht abwenden 

kann, oder auf Grund behördlicher Verfügungen veranlasst sind, steht dem Grundstücks-

eigentümer kein Anspruch auf Minderung verbrauchsunabhängiger Gebühren zu. 

 

§ 16 

Anschlüsse und Benutzung der Wasserleitung für Feuerlöschzwecke 

 

(1) Sollen auf einem Grundstück private Feuerlöschanschlüsse eingerichtet werden, so sind 

über die näheren Einzelheiten einschließlich der Kostentragung besondere Vereinbarungen 

zwischen dem Grundstückseigentümer und dem Markt zu treffen. 

 

(2) 1Private Feuerlöscheinrichtungen werden mit Wasserzählern ausgerüstet.  2Sie müssen 

auch für die Feuerwehr benutzbar sein. 

 

(3)1Wenn es brennt oder wenn sonst Gemeingefahr droht, sind die Anordnungen des Mark-

tes, der Polizei und der Feuerwehr zu befolgen; insbesondere haben die Wasserabnehmer 
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ihre Leitungen und ihre Eigenanlagen auf Verlangen zum Feuerlöschen zur Verfügung zu 

stellen.  2Ohne zwingenden Grund dürfen sie in diesen Fällen kein Wasser entnehmen. 

 

(4)1Bei Feuergefahr hat der Markt das Recht, Versorgungsleitungen und Grundstücks- 

anschlüsse vorübergehend abzusperren.  2Dem von der Absperrung betroffenen Wasser-

abnehmer steht hierfür kein Entschädigungsanspruch zu. 

 

§ 17 

Wasserabgabe für vorübergehende Zwecke, Wasserabgabe aus öffentlichen 

Entnahmestellen 

 

(1)1Der Anschluss von Anlagen zum Bezug von Bauwasser oder zu sonstigen vorüber- 

gehenden Zwecken ist rechtzeitig bei dem Markt zu beantragen.  2Muss das Wasser von 

einem anderen Grundstück bezogen werden, so ist die schriftliche Zustimmung des Grund-

stückseigentümers beizubringen.  3Über die Art der Wasserabgabe entscheidet der Markt; 

er legt die weiteren Bedingungen für den Wasserbezug fest. 

 

(2) Falls Wasser aus öffentlichen Hydranten nicht zum Feuerlöschen, sondern zu anderen 

vorübergehenden Zwecken entnommen werden soll, so stellt der Markt auf Antrag einen 

Wasserzähler, ggf. Absperrvorrichtung und Standrohr zur Verfügung und setzt die Bedin-

gungen für die Benutzung fest. 

 

§ 18 

Haftung bei Versorgungsstörungen 

 

(1)1Für Schäden, die ein Grundstückseigentümer durch Unterbrechung der Wasser- 

versorgung oder durch Unregelmäßigkeiten in der Belieferung erleidet, haftet der Markt 

aus dem Benutzungsverhältnis oder aus unerlaubter Handlung im Falle 

 

1. der Tötung oder Verletzung des Körpers oder der Gesundheit des Grundstückseigen-

tümers, es sei denn, dass der Schaden vom Markt oder einem Erfüllungs- oder  

Verrichtungsgehilfen weder vorsätzlich noch fahrlässig verursacht worden ist, 

 

2. der Beschädigung einer Sache, es sei denn, dass der Schaden weder durch Vorsatz 

noch durch grobe Fahrlässigkeit des Marktes oder eines Erfüllungs- oder Verrichtungs-

gehilfen verursacht worden ist, 

 

3. eines Vermögensschadens, es sei denn, dass dieser weder durch Vorsatz noch durch 

grobe Fahrlässigkeit eines vertretungsberechtigten Organs des Marktes verursacht 

worden ist. 

 

 2§ 831 Abs. 1 Satz 2 des Bürgerlichen Gesetzbuches ist nur bei vorsätzlichem Handeln 

von Verrichtungsgehilfen anzuwenden. 

 

(2) Gegenüber Benutzern und Dritten, an die der Grundstückseigentümer das gelieferte 

Wasser im Rahmen des § 15 Abs. 4 weiterleitet, haftet der Markt für Schäden, die diesen 

durch Unterbrechung der Wasserversorgung oder durch Unregelmäßigkeiten in der  

Belieferung entstehen, wie einem Grundstückseigentümer. 

 

(3)  1Die Absätze 1 und 2 sind auch auf Ansprüche von Grundstückseigentümern  

anzuwenden, die diese gegen ein drittes Wasserversorgungsunternehmen aus unerlaubter 

Handlung geltend machen.  2Der Markt ist verpflichtet, den Grundstückseigentümern auf 

Verlangen über die mit der Schadensverursachung durch ein drittes Unternehmen  

zusammenhängenden Tatsachen insoweit Auskunft zu geben, als sie ihm bekannt sind oder 

von ihm in zumutbarer Weise aufgeklärt werden können und seine Kenntnis zur  

Geltendmachung des Schadensersatzes erforderlich ist. 

 

(4) Die Ersatzpflicht entfällt für Schäden unter fünfzehn Euro. 
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(5) Schäden sind dem Markt unverzüglich mitzuteilen. 

 

§ 19 

Wasserzähler 

 

(1)  1Der Wasserzähler ist Eigentum des Marktes.  2Die Lieferung, Aufstellung, technische 

Überwachung, Unterhaltung, Auswechslung und Entfernung der Wasserzähler sind Aufgabe 

des Marktes; er bestimmt auch Art, Zahl und Größe der Wasserzähler sowie ihren  

Aufstellungsort.  3Bei der Aufstellung hat der Markt so zu verfahren, dass eine einwandfreie 

Messung gewährleistet ist; er hat den Grundstückseigentümer zuvor anzuhören und seine 

berechtigten Interessen zu wahren. 

 

(2)1Der Markt ist verpflichtet, auf Verlangen des Grundstückseigentümers die Wasser- 

zähler zu verlegen, wenn dies ohne Beeinträchtigungen einer einwandfreien Messung  

möglich ist.  2Der Markt kann die Verlegung davon abhängig machen, dass der Grundstück-

seigentümer sich verpflichtet, die Kosten zu übernehmen. 

 

(3)  1Der Grundstückseigentümer haftet für das Abhandenkommen und die Beschädigung 

der Wasserzähler, soweit ihn hieran ein Verschulden trifft. 2Er hat den Verlust, Beschädi-

gungen und Störungen dieser Einrichtungen dem Markt unverzüglich mitzuteilen.  3Er ist 

verpflichtet, sie vor Abwasser, Schmutz- und Grundwasser sowie vor Frost zu schützen. 

 

(4)  1Die Wasserzähler werden von einem Beauftragten des Marktes möglichst in gleichen 

Zeitabständen oder auf Verlangen des Marktes vom Grundstückseigentümer selbst  

abgelesen.  2Dieser hat dafür zu sorgen, dass die Wasserzähler leicht zugänglich sind. 

 

§ 20 

Messeinrichtungen an der Grundstücksgrenze 

 

(1) Der Markt kann verlangen, dass der Grundstückseigentümer auf eigene Kosten an der 

Grundstücksgrenze nach seiner Wahl einen geeigneten Wasserzählerschacht oder Wasser-

zählerschrank anbringt, wenn 

 

1. das Grundstück unbebaut ist oder 

 

2. die Versorgung des Gebäudes mit Grundstücksanschlüssen erfolgt, die unverhältnis-

mäßig lang sind oder nur unter besonderen Erschwernissen verlegt werden können, 

oder 

 

3. kein Raum zur frostsicheren Unterbringung des Wasserzählers vorhanden ist. 

 

(2) Der Grundstückseigentümer ist verpflichtet, die Einrichtungen in ordnungsgemäßem 

Zustand und jederzeit zugänglich zu halten. 

 

§ 21 

Nachprüfung der Wasserzähler 

 

(1)  1Der Grundstückseigentümer kann jederzeit die Nachprüfung der Wasserzähler durch 

eine Eichbehörde oder eine staatlich anerkannte Prüfstelle im Sinne des § 40 des  

Mess- und Eichgesetzes verlangen.  2Stellt der Grundstückseigentümer den Antrag auf 

Prüfung nicht beim Markt, so hat er diesen vor Antragstellung zu benachrichtigen. 

 

(2) Der Markt braucht dem Verlangen auf Nachprüfung der Wasserzähler nur nachzu- 

kommen, wenn der Grundstückseigentümer sich verpflichtet, die Kosten zu übernehmen, 

falls die Abweichung die gesetzlichen Verkehrsfehlergrenzen nicht überschreitet. 
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§ 22 

Änderungen; Einstellung des Wasserbezugs 

 

(1) Jeder Wechsel des Grundstückseigentümers ist dem Markt unverzüglich schriftlich  

mitzuteilen. 

 

(2) Will ein Grundstückseigentümer, der zur Benutzung der Wasserversorgungseinrichtung 

nicht verpflichtet ist, den Wasserbezug aus der öffentlichen Wasserversorgung vollständig 

einstellen, so hat er das mindestens eine Woche vor dem Ende des Wasserbezugs  

schriftlich dem Markt zu melden. 

 

(3) Will ein zum Anschluss oder zur Benutzung Verpflichteter den Wasserbezug einstellen, 

hat er beim Markt Befreiung nach § 6 zu beantragen. 

 

§ 23 

Einstellung der Wasserlieferung 

 

(1) Der Markt ist berechtigt, die Wasserlieferung ganz oder teilweise fristlos einzustellen, 

wenn der Grundstückseigentümer oder Benutzer dieser Satzung oder sonstigen die  

Wasserversorgung betreffenden Anordnungen zuwiderhandelt und die Einstellung  

erforderlich ist, um 

 

1. eine unmittelbare Gefahr für die Sicherheit von Personen oder Anlagen abzuwenden, 

 

2. den Verbrauch von Wasser unter Umgehung, Beeinflussung oder vor Anbringung der 

Messeinrichtungen zu verhindern oder 

 

3. zu gewährleisten, dass Störungen anderer Abnehmer, störende Rückwirkungen auf  

Einrichtungen des Marktes oder Dritter oder Rückwirkungen auf die Güte des  

rinkwassers ausgeschlossen sind. 

 

(2)  1Bei anderen Zuwiderhandlungen, insbesondere bei Nichterfüllung einer Zahlungs-

verpflichtung trotz Mahnung, ist der Markt berechtigt, die Versorgung zwei Wochen nach 

Androhung einzustellen.  2Dies gilt nicht, wenn die Folgen der Einstellung außer Verhältnis 

zur Schwere der Zuwiderhandlung stehen und hinreichende Aussicht besteht, dass der 

Grundstückseigentümer seinen Verpflichtungen nachkommt.  3Der Markt kann mit der 

Mahnung zugleich die Einstellung der Versorgung androhen. 

 

(3) Der Markt hat die Versorgung unverzüglich wieder aufzunehmen, sobald die Gründe 

für die Einstellung entfallen sind. 

 

§ 24 

Ordnungswidrigkeiten 

 

(1) Nach Art. 24 Abs. 2 Satz 2 GO kann mit Geldbuße bis zu 2500,00 Euro belegt werden, 

wer vorsätzlich 

 

1. den Vorschriften über den Anschluss- und Benutzungszwang in § 5 zuwiderhandelt, 

 

2. eine der in § 9 Abs. 4, § 11 Abs. 1, § 13 Abs. 2 und § 22 Abs. 1 und 2 festgelegten 

oder hierauf gestützten Melde-, Auskunfts-, Nachweis- oder Vorlagepflichten verletzt, 

 

3. entgegen § 11 Abs. 3 vor Zustimmung des Marktes mit den Installationsarbeiten  

beginnt, 

 

4. gegen die vom Markt nach § 15 Abs. 3 Satz 3 angeordneten Verbrauchsein- 

schränkungen oder Verbrauchsverbote verstößt. 
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(2) Nach anderen Rechtsvorschriften bestehende Ordnungswidrigkeitentatbestände  

bleiben unberührt. 

 

§ 25 

Anordnungen für den Einzelfall, Zwangsmittel 

 

(1) Der Markt kann zur Erfüllung der nach dieser Satzung bestehenden Verpflichtungen 

Anordnungen für den Einzelfall erlassen. 

 

(2) Für die Erzwingung der in dieser Satzung vorgeschriebenen Handlungen, eines Duldens 

oder Unterlassens gelten die Vorschriften des Bayerischen Verwaltungszustellungs- und 

Vollstreckungsgesetzes. 

 

§ 26 

Inkrafttreten 

 

(1) Diese Satzung tritt eine Woche nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 

 

(2) Gleichzeitig tritt die Satzung für die öffentliche Wasserversorgung vom 01.12.1994 

(Amtsblatt des LRA Nr. 28 vom 10.12.1994, lfd.Nr.437), zuletzt geändert mit Satzung vom 

20.07.2010 (Amtsblatt des LRA Nr. 14 vom 24.07.2010, lfd.Nr. 181) außer Kraft. 

 

 

Elfershausen, 23.01.2024 

Markt Elfershausen 

Gez. 

Johannes Krumm, Erster Bürgermeister 
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Bekanntmachung der Verwaltungsgemeinschaft Elfershausen  

für die Gemeinde Fuchsstadt;  

Satzung für die öffentliche Wasserversorgungseinrichtung  

der Gemeinde Fuchsstadt  

(Wasserabgabesatzung – WAS - ) 

vom 23.01.2024 

 

Aufgrund von Art. 23 und Art. 24 Abs. 1 Nrn. 1 und 2, Abs. 2 bis Abs. 3 der Gemeinde-

ordnung (GO) erlässt die Gemeinde Fuchsstadt folgende Satzung: 

 

§ 1 

Öffentliche Einrichtung 

 

(1) Die Gemeinde betreibt eine öffentliche Einrichtung zur Wasserversorgung für das  

Gebiet der Gemeinde Fuchsstadt. 

 

(2) Art und Umfang dieser Wasserversorgungseinrichtung bestimmt die Gemeinde. 

 

(3) Zur Wasserversorgungseinrichtung gehören auch die im öffentlichen Straßengrund  

liegenden Teile der Grundstücksanschlüsse, soweit nichts Abweichendes vereinbart ist. 

 

§ 2 

Grundstücksbegriff – Grundstückseigentümer 

 

(1)  1Grundstück im Sinne dieser Satzung ist jedes räumlich zusammenhängende und  

einem gemeinsamen Zweck dienende Grundeigentum desselben Eigentümers, das eine 

selbstständige wirtschaftliche Einheit bildet, auch wenn es sich um mehrere Grundstücke 
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oder Teile von Grundstücken im Sinn des Grundbuchrechts handelt.  2Rechtlich verbindliche 

planerische Festlegungen sind zu berücksichtigen. 

 

(2)  1Die Vorschriften dieser Satzung für die Grundstückseigentümer gelten auch für  

Erbbauberechtigte oder ähnlich zur Nutzung eines Grundstücks dinglich Berechtigte.  2Von 

mehreren dinglich Berechtigten ist jeder berechtigt und verpflichtet; sie haften als Gesamt-

schuldner. 

 

§ 3 

Begriffsbestimmungen 

 

Im Sinne dieser Satzung haben die nachstehenden Begriffe folgende Bedeutung: 

 

Versorgungsleitungen sind die Wasserleitungen im Wasserversorgungsgebiet, von  

denen die Grundstücksanschlüsse abzweigen. 

Grundstücksan-

schlüsse (= Hausan-

schlüsse) 

sind die Wasserleitungen von der Abzweigstelle der Versor-

gungsleitung bis zur Übergabestelle; sie beginnen mit der An-

schlussvorrichtung und enden mit der Hauptabsperrvorrichtung. 

Gemeinsame Grund-

stücksanschlüsse (ver-

zweigte Hausan-

schlüsse) 

sind Hausanschlüsse, die über Privatgrundstücke (z. B. Privat-

wege) verlaufen und mehr als ein Grundstück mit der Versor-

gungsleitung verbinden. 

Anschlussvorrichtung ist die Vorrichtung zur Wasserentnahme aus der Versorgungs-

leitung, umfassend Anbohrschelle mit integrierter oder zusätzli-

cher Absperrarmatur oder Abzweig mit Absperrarmatur samt 

den dazugehörigen technischen Einrichtungen. 

Hauptabsperrvorrich-

tung 

ist die erste Armatur auf dem Grundstück, mit der die gesamte 

nachfolgende Wasserverbrauchsanlage einschließlich Wasser-

zähler abgesperrt werden kann. 

Übergabestelle ist das Ende des Grundstücksanschlusses hinter der Haupt- 

absperrvorrichtung im Grundstück/Gebäude. 

Wasserzähler sind Messgeräte zur Erfassung des durchgeflossenen Wasser-

volumens. Absperrventile und Wasserzählerbügel sind nicht  

Bestandteile der Wasserzähler. 

Anlagen des Grund-

stückseigentümers   

(= Verbrauchsleitun-

gen) 

sind die Gesamtheit der Anlagenteile in Grundstücken oder in 

Gebäuden hinter der Übergabestelle; als solche gelten auch  

Eigengewinnungsanlagen, wenn sie sich ganz oder teilweise im 

gleichen Gebäude befinden. 

 

§ 4 

Anschluss- und Benutzungsrecht 

 

(1) Jeder Grundstückseigentümer kann verlangen, dass sein bebautes, bebaubares,  

gewerblich genutztes oder gewerblich nutzbares Grundstück nach Maßgabe dieser Satzung 

an die Wasserversorgungseinrichtung angeschlossen und mit Wasser beliefert wird. 

 

(2)  1Das Anschluss- und Benutzungsrecht erstreckt sich nur auf solche Grundstücke, die 

durch eine Versorgungsleitung erschlossen werden.  2Der Grundstückseigentümer kann 

unbeschadet weitergehender bundes- oder landesgesetzlicher Vorschriften nicht  

verlangen, dass eine neue Versorgungsleitung hergestellt oder eine bestehende  

Versorgungsleitung geändert wird.  3Welche Grundstücke durch die Versorgungsleitung  

erschlossen werden, bestimmt die Gemeinde.  4Rohwasser- und Fernwasserleitungen  

stellen keine zum Anschluss berechtigenden Versorgungsleitungen dar. 
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(3) Die Gemeinde kann den Anschluss eines Grundstücks an eine bestehende Versorgungs-

leitung versagen, wenn die Wasserversorgung wegen der Lage des Grundstücks oder aus 

sonstigen technischen oder betrieblichen Gründen der Gemeinde erhebliche Schwierig- 

keiten bereitet oder besondere Maßnahmen erfordert, es sei denn, der Grundstücks- 

eigentümer übernimmt die Mehrkosten, die mit dem Bau und Betrieb zusammenhängen, 

und leistet auf Verlangen Sicherheit. 

 

(4)  1Das Benutzungsrecht besteht nicht für Kühlwasserzwecke und den Betrieb von  

Wärmepumpen.  2Die Gemeinde kann ferner das Anschluss- und Benutzungsrecht aus-

schließen oder einschränken, soweit nicht die Bereitstellung von Wasser in Trinkwasser-

qualität erforderlich ist.  3Das gilt auch für die Vorhaltung von Löschwasser. 

 

§ 5 

Anschluss- und Benutzungszwang 

 

(1)  1Die zum Anschluss Berechtigten (§ 4) sind verpflichtet, die Grundstücke, auf denen 

Wasser verbraucht wird, an die öffentliche Wasserversorgungseinrichtung anzuschließen 

(Anschlusszwang).  2Ein Anschlusszwang besteht nicht, wenn der Anschluss rechtlich oder 

tatsächlich unmöglich ist. 

 

(2)  1Auf Grundstücken, die an die öffentliche Wasserversorgungseinrichtung ange- 

schlossen sind, ist der gesamte Bedarf an Wasser im Rahmen des Benutzungsrechts (§ 4) 

ausschließlich aus dieser Einrichtung zu decken (Benutzungszwang).  2Gesammeltes  

Niederschlagswasser darf ordnungsgemäß für Zwecke der Gartenbewässerung, zur  

Toilettenspülung und zum Wäschewaschen verwendet werden, soweit nicht andere  

Rechtsvorschriften entgegenstehen.  3§ 7 Abs. 4 ist entsprechend anzuwenden.   
4Verpflichtet sind die Grundstückseigentümer und alle Benutzer der Grundstücke.  5Sie 

haben auf Verlangen der Gemeinde die dafür erforderliche Überwachung zu dulden. 

 

§ 6 

Befreiung vom Anschluss- oder Benutzungszwang 

 

(1)  1Von der Verpflichtung zum Anschluss oder zur Benutzung wird auf Antrag ganz oder 

zum Teil befreit, wenn der Anschluss oder die Benutzung aus besonderen Gründen auch 

unter Berücksichtigung der Erfordernisse des Gemeinwohls nicht zumutbar ist.  2Der Antrag 

auf Befreiung ist unter Angabe der Gründe schriftlich bei der Gemeinde einzureichen. 

 

(2) Die Befreiung kann befristet, unter Bedingungen, Auflagen und Widerrufsvorbehalt  

erteilt werden. 

 

§ 7 

Beschränkung der Benutzungspflicht 

 

(1)  1Auf Antrag wird die Verpflichtung zur Benutzung auf einen bestimmten Verbrauchs-

zweck oder Teilbedarf beschränkt, soweit das für die öffentliche Wasserversorgung  

wirtschaftlich zumutbar ist und nicht andere Rechtsvorschriften oder Gründe der Volks-

gesundheit entgegenstehen.  2Gründe der Volksgesundheit stehen einer Beschränkung der 

Benutzungspflicht insbesondere entgegen, wenn für den jeweiligen Verbrauchszweck oder 

Teilbedarf i. S. v. Satz 1 Trinkwasser oder Wasser mit der Beschaffenheit von Trinkwasser 

erforderlich ist und die Versorgung mit solchem Wasser nur durch die Benutzung der  

öffentlichen Wasserversorgung gewährleistet wird. 

 

(2) § 6 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 findet entsprechende Anwendung. 

 

(3) Absatz 1 gilt nicht für die Versorgung von Industrieunternehmen und Weiterverteilern 

sowie für die Vorhaltung von Löschwasser. 

 



 

23 
 

 

(4)  1Vor der Errichtung oder Inbetriebnahme einer Eigengewinnungsanlage hat der  

Grundstückseigentümer der Gemeinde Mitteilung zu machen; dasselbe gilt, wenn eine  

solche Anlage nach dem Anschluss an die öffentliche Wasserversorgung weiterbetrieben 

werden soll.  2Er hat durch geeignete Maßnahmen sicherzustellen, dass von seiner  

Eigengewinnungsanlage keine Rückwirkungen in das öffentliche Wasserversorgungsnetz 

möglich sind.  3Bei einer Nachspeisung von Trinkwasser aus der öffentlichen Wasser- 

versorgungseinrichtung in eine Eigengewinnungsanlage ist ein freier Auslauf (Luftbrücke) 

oder ein Rohrunterbrecher A 1 der Nachspeiseeinrichtung in das Regenauffangbecken bzw. 

an sonstigen Stellen (z. B. Spülkasten) entsprechend den allgemein anerkannten Regeln 

der Technik erforderlich. 

 

§ 8 

Sondervereinbarungen 

 

(1) Ist der Grundstückseigentümer nicht zum Anschluss berechtigt oder verpflichtet, so 

kann die Gemeinde durch Vereinbarung ein besonderes Benutzungsverhältnis begründen. 

 

(2)  1Für dieses Benutzungsverhältnis gelten die Bestimmungen dieser Satzung und der 

Beitrags- und Gebührensatzung entsprechend.  2Ausnahmsweise kann in der Sonder- 

vereinbarung Abweichendes bestimmt werden, soweit dies sachgerecht ist. 

 

§ 9 

Grundstücksanschluss 

 

(1)  1Der Grundstücksanschluss wird von der Gemeinde hergestellt, angeschafft,  

verbessert, unterhalten, erneuert, geändert, abgetrennt und beseitigt.  2Er muss zugäng-

lich und vor Beschädigungen geschützt sein. Auf Antrag oder von Amts wegen kann die 

Gemeinde zulassen bzw. anordnen, dass der Grundstückseigentümer den Grundstücksan-

schluss mit Ausnahme des Teils, der im öffentlichen Straßengrund liegt, selbst herstellt, 

unterhält, erneuert, ändert, abtrennt und beseitigt; § 11 gilt entsprechend. 

 

(2)  1Die Gemeinde bestimmt Zahl, Art, Nennweite und Führung der Grundstücks- 

anschlüsse sowie deren Änderung.  2Sie bestimmt auch, wo und an welche Versorgungs-

leitung anzuschließen ist.  3Der Grundstückseigentümer ist vorher zu hören; seine  

berechtigten Interessen sind nach Möglichkeit zu wahren.  4Soll der Grundstücksanschluss 

auf Wunsch des Grundstückseigentümers nachträglich geändert oder soll ein weiterer 

Grundstücksanschluss hergestellt werden, so kann die Gemeinde verlangen, dass die  

näheren Einzelheiten einschließlich der Kostentragung vorher in einer gesonderten  

Vereinbarung geregelt werden. 

 

(3)  1Der Grundstückseigentümer hat die baulichen Voraussetzungen für die sichere  

Errichtung des Grundstücksanschlusses zu schaffen.  2Die Gemeinde kann hierzu schriftlich 

eine angemessene Frist setzen.  3Der Grundstückseigentümer darf keine Einwirkungen auf 

den Grundstücksanschluss vornehmen oder vornehmen lassen. 

 

(4) Der Grundstückseigentümer und die Benutzer haben jede Beschädigung des  

Grundstücksanschlusses, insbesondere das Undichtwerden von Leitungen sowie sonstige 

Störungen unverzüglich der Gemeinde mitzuteilen. 

 

§ 10 

Anlage des Grundstückseigentümers 

 

(1)  1Der Grundstückseigentümer ist verpflichtet, für die ordnungsgemäße Errichtung,  

Erweiterung, Änderung und Unterhaltung der Anlage von der Übergabestelle ab, mit  

Ausnahme des Wasserzählers, zu sorgen.  2Hat er die Anlage oder Teile davon einem  

anderen vermietet oder sonst zur Benutzung überlassen, so ist er neben dem anderen 

verpflichtet. 

 



 

24 
 

 

(2)  1Die Anlage darf nur unter Beachtung der Vorschriften dieser Satzung und anderer 

gesetzlicher oder behördlicher Bestimmungen sowie nach den anerkannten Regeln der 

Technik errichtet, erweitert, geändert und unterhalten werden.  2Anlage und Verbrauchs-

einrichtungen müssen so beschaffen sein, dass Störungen anderer Abnehmer oder der 

öffentlichen Versorgungseinrichtungen sowie Rückwirkungen auf die Güte des Trink- 

wassers ausgeschlossen sind.  3Der Anschluss wasserverbrauchender Einrichtungen  

jeglicher Art geschieht auf Gefahr des Grundstückseigentümers. 

 

(3) 1Anlagenteile, die sich vor dem Wasserzähler befinden, können plombiert werden.  
2Ebenso können Anlagenteile, die zur Anlage des Grundstückseigentümers gehören, unter 

Plombenverschluss genommen werden, um eine einwandfreie Messung zu gewährleisten.  
3Die dafür erforderliche Ausstattung der Anlage ist nach den Angaben der Gemeinde zu 

veranlassen. 

 

§ 11 

Zulassung und Inbetriebsetzung der Anlage des Grundstückseigentümers 

 

(1)  1Bevor die Anlage des Grundstückseigentümers hergestellt oder wesentlich geändert 

wird, sind der Gemeinde folgende Unterlagen in doppelter Fertigung einzureichen: 
 

a. eine Beschreibung der geplanten Anlage des Grundstückseigentümers und ein  

Lageplan, 

b. der Name des Unternehmers, der die Anlage errichten soll, 
 

c. Angaben über eine etwaige Eigenversorgung, 
 

d. im Falle des § 4 Abs. 3 die Verpflichtung zur Übernahme der Mehrkosten. 
 

 2Die einzureichenden Unterlagen haben den bei der Gemeinde aufliegenden Mustern zu 

entsprechen.  3Alle Unterlagen sind von den Bauherren und den Planfertigern zu  

unterschreiben. 
 

(2)  1Die Gemeinde prüft, ob die beabsichtigten Anlagen den Bestimmungen dieser Satzung 

entsprechen.  2Ist das der Fall, so erteilt die Gemeinde schriftlich ihre Zustimmung und 

gibt eine Fertigung der eingereichten Unterlagen mit Zustimmungsvermerk zurück.  
3Stimmt die Gemeinde nicht zu, setzt sie dem Bauherrn unter Angabe der Mängel eine 

angemessene Frist zur Berichtigung.  4Die geänderten Unterlagen sind sodann erneut  

einzureichen.  5Die Zustimmung und die Überprüfung befreien den Grundstücks- 

eigentümer, den Bauherrn, den ausführenden Unternehmer und den Planfertiger nicht von 

der Verantwortung für die vorschriftsmäßige und fehlerfreie Planung und Ausführung der 

Anlagen. 
 

(3)  1Mit den Installationsarbeiten darf erst nach schriftlicher Zustimmung der Gemeinde 

begonnen werden.  2Eine Genehmigungspflicht nach sonstigen, insbesondere nach  

straßen-, bau- und wasserrechtlichen Bestimmungen bleibt durch die Zustimmung  

unberührt. 
 

(4)  1Die Errichtung der Anlage und wesentliche Veränderungen dürfen nur durch die  

Gemeinde oder durch ein Installationsunternehmen erfolgen, das in ein Installateur- 

verzeichnis der Gemeinde oder eines anderen Wasserversorgungsunternehmens  

eingetragen ist.  2Die Gemeinde ist berechtigt, die Ausführung der Arbeiten zu überwachen.  
3Leitungen, die an Eigengewinnungsanlagen angeschlossen sind, dürfen nur mit vorheriger 

Zustimmung der Gemeinde verdeckt werden; andernfalls sind sie auf Anordnung der  

Gemeinde freizulegen. 
 

(5)  1Der Grundstückseigentümer hat jede Inbetriebsetzung der Anlagen bei der Gemeinde 

über das Installationsunternehmen zu beantragen.  2Der Anschluss der Anlage an das  

Verteilungsnetz und die Inbetriebsetzung erfolgen durch die Gemeinde oder ihre  

Beauftragten. 
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(6) Von den Bestimmungen der Absätze 1 bis 4 kann die Gemeinde Ausnahmen zulassen. 

 

§ 12 

Überprüfung der Anlage des Grundstückseigentümers 

 

(1)  1Die Gemeinde ist berechtigt, die Anlage des Grundstückseigentümers vor und nach 

ihrer Inbetriebnahme zu überprüfen.  2Sie hat auf erkannte Sicherheitsmängel aufmerksam 

zu machen und kann deren Beseitigung verlangen. 

 

(2) Werden Mängel festgestellt, welche die Sicherheit gefährden oder erhebliche Störungen 

erwarten lassen, so ist die Gemeinde berechtigt, den Anschluss oder die Versorgung zu 

verweigern; bei Gefahr für Leib oder Leben ist sie hierzu verpflichtet. 

 

(3)  1Durch Vornahme oder Unterlassung der Überprüfung der Anlage sowie durch deren 

Anschluss an das Verteilungsnetz übernimmt die Gemeinde keine Haftung für die  

Mängelfreiheit der Anlage.  2Dies gilt nicht, wenn sie bei einer Überprüfung Mängel  

festgestellt hat, die eine Gefahr für Leib oder Leben darstellen. 

 

§ 13 

Abnehmerpflichten, Haftung 

 

(1)  1Der Grundstückseigentümer und die Benutzer haben den Beauftragten der Gemeinde, 

die sich auf Verlangen auszuweisen haben, zu angemessener Tageszeit den Zutritt zu allen 

der Wasserversorgung dienenden Einrichtungen zu gestatten, soweit dies zur Nachschau 

der Wasserleitungen, zum Ablesen und zum Wechseln der Wasserzähler, zum Erstellen von 

Geschossflächenaufmaßen und zur Prüfung, ob die Vorschriften dieser Satzung und die von 

der Gemeinde auferlegten Bedingungen und Auflagen erfüllt werden, erforderlich ist.  2Zur 

Überwachung der satzungsmäßigen und gesetzlichen Pflichten sind die mit dem Vollzug 

dieser Satzung beauftragten Personen der Gemeinde berechtigt, zu angemessener Tages-

zeit Grundstücke, Gebäude, Anlagen, Einrichtungen, Wohnungen und Wohnräume im  

erforderlichen Umfang zu betreten.  3Der Grundstückseigentümer, ggf. auch die Benutzer 

des Grundstücks, werden davon nach Möglichkeit vorher verständigt. 

 

(2)  1Der Grundstückseigentümer und die Benutzer sind verpflichtet, alle für die Prüfung 

des Zustandes der Anlagen erforderlichen Auskünfte zu erteilen.  2Sie haben die  

Verwendung zusätzlicher Verbrauchseinrichtungen vor Inbetriebnahme der Gemeinde  

mitzuteilen, soweit sich dadurch die vorzuhaltende Leistung wesentlich erhöht. 

 

(3) Der Grundstückseigentümer und die Benutzer haften der Gemeinde für von ihnen  

verschuldete Schäden, die auf eine Verletzung ihrer Pflichten nach dieser Satzung  

zurückzuführen sind. 

 

§ 14 

Grundstücksbenutzung 

 

(1)  1Der Grundstückseigentümer hat das Anbringen und Verlegen von Leitungen  

einschließlich Zubehör zur Zu- und Fortleitung von Wasser über sein im Versorgungsgebiet 

liegendes Grundstück sowie sonstige Schutzmaßnahmen unentgeltlich zuzulassen, wenn 

und soweit diese Maßnahmen für die örtliche Wasserversorgung erforderlich sind.  2Diese 

Pflicht betrifft nur Grundstücke, die an die Wasserversorgung angeschlossen oder  

anzuschließen sind, die vom Eigentümer im wirtschaftlichen Zusammenhang mit einem 

angeschlossenen oder zum Anschluss vorgesehenen Grundstück genutzt werden oder für 

die die Möglichkeit der Wasserversorgung sonst wirtschaftlich vorteilhaft ist.  3Die  

Verpflichtung entfällt, soweit die Inanspruchnahme der Grundstücke den Eigentümer in 

unzumutbarer Weise belasten würde. 

 

(2) Der Grundstückseigentümer ist rechtzeitig über Art und Umfang der beabsichtigten 

Inanspruchnahme seines Grundstücks zu benachrichtigen. 
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(3)  1Der Grundstückseigentümer kann die Verlegung der Einrichtungen verlangen, wenn 

sie an der bisherigen Stelle für ihn nicht mehr zumutbar sind.  2Die Kosten der Verlegung 

hat die Gemeinde zu tragen, soweit die Einrichtungen nicht ausschließlich der Versorgung 

des Grundstücks dienen. 

 

(4) Wird der Wasserbezug nach § 22 Abs. 2 oder 3 eingestellt, ist der Grundstücks- 

eigentümer verpflichtet, nach Wahl der Gemeinde die Entfernung der Einrichtungen zu 

gestatten oder sie noch fünf Jahre unentgeltlich zu belassen, sofern dies nicht unzumutbar 

ist. 

 

(5) Die Absätze 1 bis 4 gelten nicht für öffentliche Verkehrswege und Verkehrsflächen  

sowie für Grundstücke, die durch Planfeststellung für den Bau von öffentlichen Verkehrs-

wegen und Verkehrsflächen bestimmt sind. 

 

§ 15 

Art und Umfang der Versorgung 

 

(1)  1Die Gemeinde stellt das Wasser zu dem in der Beitrags- und Gebührensatzung  

aufgeführten Entgelt zur Verfügung.  2Sie liefert das Wasser als Trinkwasser unter dem 

Druck und in der Beschaffenheit, die in dem betreffenden Abschnitt des Versorgungs- 

gebietes üblich sind, entsprechend den jeweils geltenden Rechtsvorschriften und den  

anerkannten Regeln der Technik. 

 

(2)  1Die Gemeinde ist berechtigt, die Beschaffenheit und den Druck des Wassers im  

Rahmen der gesetzlichen und behördlichen Bestimmungen sowie der anerkannten Regeln 

der Technik zu ändern, sofern dies aus wirtschaftlichen oder technischen Gründen  

zwingend erforderlich ist.  2Die Gemeinde wird eine dauernde wesentliche Änderung den 

Wasserabnehmern nach Möglichkeit mindestens zwei Monate vor der Umstellung schriftlich 

bekannt geben und die Belange der Anschlussnehmer möglichst berücksichtigen.  3Die 

Grundstückseigentümer sind verpflichtet, ihre Anlagen auf eigene Kosten den geänderten 

Verhältnissen anzupassen. 

 

(3)  1Die Gemeinde stellt das Wasser im Allgemeinen ohne Beschränkung zu jeder  

Tag- und Nachtzeit am Ende des Hausanschlusses zur Verfügung.  2Dies gilt nicht, soweit 

und solange die Gemeinde durch höhere Gewalt, durch Betriebsstörungen, bestehenden 

oder drohenden Wassermangel oder sonstige technische oder wirtschaftliche Umstände, 

deren Beseitigung ihr nicht zumutbar ist, an der Wasserversorgung gehindert ist.  3Die 

Gemeinde kann die Belieferung ablehnen, mengenmäßig und zeitlich beschränken oder 

unter Auflagen und Bedingungen gewähren, soweit das zur Wahrung des Anschluss- und 

Benutzungsrechtes der anderen Berechtigten erforderlich ist.  4Die Gemeinde darf ferner 

die Lieferung unterbrechen, um betriebsnotwendige Arbeiten vorzunehmen.  5Soweit  

möglich, gibt die Gemeinde Absperrungen der Wasserleitung vorher öffentlich bekannt und 

unterrichtet die Abnehmer über Umfang und voraussichtliche Dauer der Unterbrechung. 

 

(4)  1Das Wasser wird lediglich zur Deckung des Eigenbedarfs für die angeschlossenen 

Grundstücke geliefert.  2Die Überleitung von Wasser in ein anderes Grundstück bedarf der 

schriftlichen Zustimmung der Gemeinde; die Zustimmung wird erteilt, wenn nicht  

überwiegende versorgungswirtschaftliche Gründe entgegenstehen. 

 

(5) Für Einschränkungen oder Unterbrechungen der Wasserlieferung und für Änderungen 

des Druckes oder der Beschaffenheit des Wassers, die durch höhere Gewalt, Wassermangel 

oder sonstige technische oder wirtschaftliche Umstände, die die Gemeinde nicht abwenden 

kann, oder auf Grund behördlicher Verfügungen veranlasst sind, steht dem Grundstücks-

eigentümer kein Anspruch auf Minderung verbrauchsunabhängiger Gebühren zu. 
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§ 16 

Anschlüsse und Benutzung der Wasserleitung für Feuerlöschzwecke 

 

(1) Sollen auf einem Grundstück private Feuerlöschanschlüsse eingerichtet werden, so sind 

über die näheren Einzelheiten einschließlich der Kostentragung besondere Vereinbarungen 

zwischen dem Grundstückseigentümer und der Gemeinde zu treffen. 

 

(2)  1Private Feuerlöscheinrichtungen werden mit Wasserzählern ausgerüstet.  2Sie müssen 

auch für die Feuerwehr benutzbar sein. 

 

(3)  1Wenn es brennt oder wenn sonst Gemeingefahr droht, sind die Anordnungen der 

Gemeinde, der Polizei und der Feuerwehr zu befolgen; insbesondere haben die Wasser-

abnehmer ihre Leitungen und ihre Eigenanlagen auf Verlangen zum Feuerlöschen zur  

Verfügung zu stellen.  2Ohne zwingenden Grund dürfen sie in diesen Fällen kein Wasser 

entnehmen. 

 

(4)  1Bei Feuergefahr hat die Gemeinde das Recht, Versorgungsleitungen und Grundstücks-

anschlüsse vorübergehend abzusperren.  2Dem von der Absperrung betroffenen Wasser-

abnehmer steht hierfür kein Entschädigungsanspruch zu. 

 

§ 17 

Wasserabgabe für vorübergehende Zwecke, Wasserabgabe aus öffentlichen 

Entnahmestellen 

 

(1)  1Der Anschluss von Anlagen zum Bezug von Bauwasser oder zu sonstigen vorüber-

gehenden Zwecken ist rechtzeitig bei der Gemeinde zu beantragen.  2Muss das Wasser von 

einem anderen Grundstück bezogen werden, so ist die schriftliche Zustimmung des  

Grundstückseigentümers beizubringen.  3Über die Art der Wasserabgabe entscheidet die 

Gemeinde; sie legt die weiteren Bedingungen für den Wasserbezug fest. 

 

(2) Falls Wasser aus öffentlichen Hydranten nicht zum Feuerlöschen, sondern zu anderen 

vorübergehenden Zwecken entnommen werden soll, so stellt die Gemeinde auf Antrag 

einen Wasserzähler, ggf. Absperrvorrichtung und Standrohr zur Verfügung und setzt die 

Bedingungen für die Benutzung fest. 

 

§ 18 

Haftung bei Versorgungsstörungen 

 

(1)  1Für Schäden, die ein Grundstückseigentümer durch Unterbrechung der Wasser- 

versorgung oder durch Unregelmäßigkeiten in der Belieferung erleidet, haftet die  

Gemeinde aus dem Benutzungsverhältnis oder aus unerlaubter Handlung im Falle 

 

1. der Tötung oder Verletzung des Körpers oder der Gesundheit des Grundstückseigen-

tümers, es sei denn, dass der Schaden von der Gemeinde oder einem Erfüllungs- oder 

Verrichtungsgehilfen weder vorsätzlich noch fahrlässig verursacht worden ist, 

 

2. der Beschädigung einer Sache, es sei denn, dass der Schaden weder durch Vorsatz 

noch durch grobe Fahrlässigkeit der Gemeinde oder eines Erfüllungs- oder  

Verrichtungsgehilfen verursacht worden ist, 

 

3. eines Vermögensschadens, es sei denn, dass dieser weder durch Vorsatz noch durch 

grobe Fahrlässigkeit eines vertretungsberechtigten Organs der Gemeinde verursacht 

worden ist. 

 

 2§ 831 Abs. 1 Satz 2 des Bürgerlichen Gesetzbuches ist nur bei vorsätzlichem Handeln 

von Verrichtungsgehilfen anzuwenden. 
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(2) Gegenüber Benutzern und Dritten, an die der Grundstückseigentümer das gelieferte 

Wasser im Rahmen des § 15 Abs. 4 weiterleitet, haftet die Gemeinde für Schäden, die 

diesen durch Unterbrechung der Wasserversorgung oder durch Unregelmäßigkeiten in der 

Belieferung entstehen, wie einem Grundstückseigentümer. 

 

(3)  1Die Absätze 1 und 2 sind auch auf Ansprüche von Grundstückseigentümern  

anzuwenden, die diese gegen ein drittes Wasserversorgungsunternehmen aus unerlaubter 

Handlung geltend machen.  2Die Gemeinde ist verpflichtet, den Grundstückseigentümern 

auf Verlangen über die mit der Schadensverursachung durch ein drittes Unternehmen  

zusammenhängenden Tatsachen insoweit Auskunft zu geben, als sie ihr bekannt sind oder 

von ihr in zumutbarer Weise aufgeklärt werden können und ihre Kenntnis zur Geltend-

machung des Schadensersatzes erforderlich ist. 

 

(4) Die Ersatzpflicht entfällt für Schäden unter fünfzehn Euro. 

 

(5) Schäden sind der Gemeinde unverzüglich mitzuteilen. 

 

§ 19 

Wasserzähler 

 

(1)  1Der Wasserzähler ist Eigentum der Gemeinde.  2Die Lieferung, Aufstellung, technische 

Überwachung, Unterhaltung, Auswechslung und Entfernung der Wasserzähler sind Aufgabe 

der Gemeinde; sie bestimmt auch Art, Zahl und Größe der Wasserzähler sowie ihren  

Aufstellungsort.  3Bei der Aufstellung hat die Gemeinde so zu verfahren, dass eine  

einwandfreie Messung gewährleistet ist; sie hat den Grundstückseigentümer zuvor  

anzuhören und seine berechtigten Interessen zu wahren. 

 

(2)  1Die Gemeinde ist verpflichtet, auf Verlangen des Grundstückseigentümers die  

Wasserzähler zu verlegen, wenn dies ohne Beeinträchtigungen einer einwandfreien  

Messung möglich ist.  2Die Gemeinde kann die Verlegung davon abhängig machen, dass 

der Grundstückseigentümer sich verpflichtet, die Kosten zu übernehmen. 

 

(3)  1Der Grundstückseigentümer haftet für das Abhandenkommen und die Beschädigung 

der Wasserzähler, soweit ihn hieran ein Verschulden trifft.  2Er hat den Verlust, Beschädi-

gungen und Störungen dieser Einrichtungen der Gemeinde unverzüglich mitzuteilen.  3Er 

ist verpflichtet, sie vor Abwasser, Schmutz- und Grundwasser sowie vor Frost zu schützen. 

 

(4)  1Die Wasserzähler werden von einem Beauftragten der Gemeinde möglichst in gleichen 

Zeitabständen oder auf Verlangen der Gemeinde vom Grundstückseigentümer selbst  

abgelesen.  2Dieser hat dafür zu sorgen, dass die Wasserzähler leicht zugänglich sind. 

 

§ 20 

Messeinrichtungen an der Grundstücksgrenze 

 

(1) Die Gemeinde kann verlangen, dass der Grundstückseigentümer auf eigene Kosten an 

der Grundstücksgrenze nach seiner Wahl einen geeigneten Wasserzählerschacht oder  

Wasserzählerschrank anbringt, wenn 

 

1. das Grundstück unbebaut ist oder 

 

2. die Versorgung des Gebäudes mit Grundstücksanschlüssen erfolgt, die unverhältnis-

mäßig lang sind oder nur unter besonderen Erschwernissen verlegt werden können, 

oder 

 

3. kein Raum zur frostsicheren Unterbringung des Wasserzählers vorhanden ist. 

 

(2) Der Grundstückseigentümer ist verpflichtet, die Einrichtungen in ordnungsgemäßem 

Zustand und jederzeit zugänglich zu halten. 
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§ 21 

Nachprüfung der Wasserzähler 

 

(1)  1Der Grundstückseigentümer kann jederzeit die Nachprüfung der Wasserzähler durch 

eine Eichbehörde oder eine staatlich anerkannte Prüfstelle im Sinne des § 40 des  

Mess- und Eichgesetzes verlangen.  2Stellt der Grundstückseigentümer den Antrag auf 

Prüfung nicht bei der Gemeinde, so hat er diese vor Antragstellung zu benachrichtigen. 

 

(2) Die Gemeinde braucht dem Verlangen auf Nachprüfung der Wasserzähler nur  

nachzukommen, wenn der Grundstückseigentümer sich verpflichtet, die Kosten zu  

übernehmen, falls die Abweichung die gesetzlichen Verkehrsfehlergrenzen nicht  

überschreitet. 

 

§ 22 

Änderungen; Einstellung des Wasserbezugs 

 

(1) Jeder Wechsel des Grundstückseigentümers ist der Gemeinde unverzüglich schriftlich 

mitzuteilen. 

 

(2) Will ein Grundstückseigentümer, der zur Benutzung der Wasserversorgungseinrichtung 

nicht verpflichtet ist, den Wasserbezug aus der öffentlichen Wasserversorgung vollständig 

einstellen, so hat er das mindestens eine Woche vor dem Ende des Wasserbezugs  

schriftlich der Gemeinde zu melden. 

 

(3) Will ein zum Anschluss oder zur Benutzung Verpflichteter den Wasserbezug einstellen, 

hat er bei der Gemeinde Befreiung nach § 6 zu beantragen. 

 

§ 23 

Einstellung der Wasserlieferung 

 

(1) Die Gemeinde ist berechtigt, die Wasserlieferung ganz oder teilweise fristlos  

einzustellen, wenn der Grundstückseigentümer oder Benutzer dieser Satzung oder  

sonstigen die Wasserversorgung betreffenden Anordnungen zuwiderhandelt und die  

Einstellung erforderlich ist, um 

 

1. eine unmittelbare Gefahr für die Sicherheit von Personen oder Anlagen abzuwenden, 

 

2. den Verbrauch von Wasser unter Umgehung, Beeinflussung oder vor Anbringung der 

Messeinrichtungen zu verhindern oder 

 

3. zu gewährleisten, dass Störungen anderer Abnehmer, störende Rückwirkungen auf  

Einrichtungen der Gemeinde oder Dritter oder Rückwirkungen auf die Güte des  

Trinkwassers ausgeschlossen sind. 

 

(2)  1Bei anderen Zuwiderhandlungen, insbesondere bei Nichterfüllung einer Zahlungs-

verpflichtung trotz Mahnung, ist die Gemeinde berechtigt, die Versorgung zwei Wochen 

nach Androhung einzustellen.  2Dies gilt nicht, wenn die Folgen der Einstellung außer  

Verhältnis zur Schwere der Zuwiderhandlung stehen und hinreichende Aussicht besteht, 

dass der Grundstückseigentümer seinen Verpflichtungen nachkommt.  3Die Gemeinde kann 

mit der Mahnung zugleich die Einstellung der Versorgung androhen. 

 

(3) Die Gemeinde hat die Versorgung unverzüglich wieder aufzunehmen, sobald die Gründe 

für die Einstellung entfallen sind. 
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§ 24 

Ordnungswidrigkeiten 

 

(1) Nach Art. 24 Abs. 2 Satz 2 GO kann mit Geldbuße bis zu 2500,00 Euro belegt werden, 

wer vorsätzlich 

 

1. den Vorschriften über den Anschluss- und Benutzungszwang in § 5 zuwiderhandelt, 

 

2. eine der in § 9 Abs. 4, § 11 Abs. 1, § 13 Abs. 2 und § 22 Abs. 1 und 2 festgelegten 

oder hierauf gestützten Melde-, Auskunfts-, Nachweis- oder Vorlagepflichten verletzt, 

 

3. entgegen § 11 Abs. 3 vor Zustimmung der Gemeinde mit den Installationsarbeiten  

beginnt, 

 

4. gegen die von der Gemeinde nach § 15 Abs. 3 Satz 3 angeordneten Verbrauchs- 

einschränkungen oder Verbrauchsverbote verstößt. 

 

(2) Nach anderen Rechtsvorschriften bestehende Ordnungswidrigkeitentatbestände  

bleiben unberührt. 

 

§ 25 

Anordnungen für den Einzelfall, Zwangsmittel 

 

(1) Die Gemeinde kann zur Erfüllung der nach dieser Satzung bestehenden Verpflichtungen 

Anordnungen für den Einzelfall erlassen. 

 

(2) Für die Erzwingung der in dieser Satzung vorgeschriebenen Handlungen, eines Duldens 

oder Unterlassens gelten die Vorschriften des Bayerischen Verwaltungszustellungs- und 

Vollstreckungsgesetzes. 

 

§ 26 

Inkrafttreten 

 

(1) Diese Satzung tritt eine Woche nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 

 

(2) Gleichzeitig tritt die Wasserabgabesatzung der Gemeinde Fuchsstadt vom 05.12.2016 

(Amtsblatt des LRA Nr. 28 vom 23.12.2016, lfd.Nr.270) außer Kraft. 

 

 

Fuchsstadt, 23.01.2024 

Gemeinde Fuchsstadt 

gez. 

René Gerner, Erster Bürgermeister 

 

 

Stadt Bad Brückenau 
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Bekanntmachung der Stadt Bad Brückenau  

Grundsteuerzahlungen für 2024 

 

Die Stadt Bad Brückenau macht bekannt, dass gem. § 27 Abs. 3 Grundsteuergesetz der 

letzte in den Vorjahren zugestellte Grundsteuerbescheid auch für das Kalenderjahr 2024 

gilt, soweit er nicht durch einen neuen Bescheid ersetzt wird. Die Grundsteuer ist deshalb 

in gleicher Höhe wie im Vorjahr zu den bekannten Zahlungsterminen zu entrichten. 

 

Die Grundsteuer ist fällig mit je einem Viertel des Jahresbetrages am 
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15. Februar, 

15. Mai, 

15. August, 

15. November. 

 

Kleinbeträge bis 30,00 Euro zur Hälfte am 15. Februar und 15. August, 

Kleinbeträge bis 15,00 Euro am 15. August. 

 

Bei Steuerpflichtigen, die der Stadtkasse eine Abbuchungsermächtigung erteilt haben,  

werden die Grundsteuerbeträge zu den angegebenen Fälligkeiten abgebucht. 

 

Gegen diese Festsetzung der Grundsteuer kann innerhalb eines Monats nach dieser  

Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist schriftlich (eine einfache 

eMail ohne elektronische Signatur entspricht nicht der Schriftform) oder zur Niederschrift 

bei der Stadt Bad Brückenau, Marktplatz 2, 97769 Bad Brückenau einzulegen. 

Die Frist ist auch gewahrt, wenn der Widerspruch rechtzeitig beim Landratsamt Bad  

Kissingen, Obere Marktstr. 6, 97688 Bad Kissingen eingelegt wird. 

Sollte über den Widerspruch ohne zureichenden Grund in angemessener Frist sachlich nicht 

entschieden werden, so kann Klage beim Bayerischen Verwaltungsgericht,  

Burkarderstr. 26, 97082 Würzburg, schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten 

der Geschäftsstelle dieses Gerichts erhoben werden. Die Klage kann nicht vor Ablauf von 

drei Monaten seit der Einlegung des Widerspruchs erhoben werden, außer wenn wegen 

besonderer Umstände des Falles eine kürzere Frist geboten ist. Die Klage muss den Kläger, 

die beklagte Behörde Stadt Bad Brückenau und den Gegenstand des Klagebegehrens  

bezeichnen und soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden 

Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben werden, der angefochtene Bescheid soll in 

Urschrift oder Abschrift beigefügt werden. Der Klage und allen Schriftsätzen sollen  

Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt werden. 

 

 

Bad Brückenau, 15.01.2024 

Stadt Bad Brückenau 

gez. 

Jürgen Pfister, Zweiter Bürgermeister 

 

 

Verwaltungsgemeinschaft Maßbach 
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Bekanntmachung der Verwaltungsgemeinschaft Maßbach  

für die Gemeinde Rannungen;  

Aufstellung des Bebauungsplanes „Johannesberg“  

in der Gemeinde Rannungen –  

Überführung des beschleunigten Verfahrens (§ 13b BauGB)  

in das Regelverfahren 

 

Der Gemeinderat Rannungen hat in seiner Sitzung am 03.12.2019 den Aufstellungs-

beschluss für den Bebauungsplan „Johannesberg“ in Rannungen gefasst. Das Bauleit-

planverfahren für das Baugebiet sollte im beschleunigten Verfahren nach § 13 b BauGB 

durchgeführt werden. Im beschleunigten Verfahren kann vom Umweltbericht und einer 

Umweltprüfung im Rahmen einer Bauleitplanung abgesehen werden.  Zudem gelten 

Eingriffe in Natur und Landschaft, die auf Grund der Änderung des Bebauungsplans zu 

erwarten sind, als bereits erfolgt oder zulässig. Die Einführung des § 13b BauGB im 

Jahr 2017 hatte das grundsätzliche Ziel die Ausweisung von Wohnbauflächen im  

Außenbereich zu erleichtern, um dem Wohnungsmangel entgegenzuwirken. Nach einer 

Klage des BUND (Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland) hat das Bundes-
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verwaltungsgericht in Leipzig am 18.07.2023 in letzter Instanz entschieden, dass die 

Regelungen des § 13b BauGB gegen Unionsrecht verstoßen und somit nicht  

angewendet werden dürfen. Der Gemeinderat Rannungen hat in seiner Sitzung am 

16.01.2024 beschlossen, aufgrund des Gerichtsurteils des BVerwG vom 18.07.2023 zu 

Bauleitplanverfahren im Rahmen von § 13b BauGB, das Bauleitplanverfahren zum  

Baugebiet „Johannesberg“ in Rannungen in ein Regelverfahren zu überführen. Der  

Beschluss zur Überführung des beschleunigten Verfahrens gem. § 13b BauGB in das 

Regelverfahren für die Aufstellung des Bebauungsplanes „Johannesberg“ in der  

Gemeinde Rannungen wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.  

 

 

Rannungen, 18.01.2024   

Gemeinde Rannungen  

gez. 

Fridolin Zehner, Erster Bürgermeister  
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Bekanntmachung der Verwaltungsgemeinschaft Maßbach  

für die Gemeinde Rannungen;  

Satzung zur Änderung der Beitragssatzung der Gemeinde Rannungen  

für die Verbesserung/Erneuerung der Wasserversorgungseinrichtung  

vom 12.12.2023 

 

Aufgrund des Art. 5 des Kommunalabgabengesetzes erlässt die Gemeinde Rannungen 

folgende Satzung: 

§ 1 

 

Die Beitragssatzung der Gemeinde Rannungen für die Verbesserung/Erneuerung  

der Wasserversorgungseinrichtung vom 07.08.2019 (LRABl. Nr. 19 vom 13.09.2019, 

lfd. Nr. 170) wird wie folgt geändert: 

 

1. Bei § 1 Beitragserhebung wird folgender Punkt hinzugefügt: 

 

3. MSR- und Stromanbindung der Brunnen an den Tiefbehälter 

 

2. § 6 Beitragssatz erhält folgende Fassung: 

 

Der Beitrag beträgt 

a) pro m² Grundstücksfläche  0,96 Euro 

b) pro m² Geschossfläche  6,35 Euro 

 

§ 2 

 

Diese Satzung tritt einen Tag nach ihrer Bekanntgabe im Amtsblatt des Landratsamtes 

Bad Kissingen in Kraft. 

 

 

Rannungen, 19.01.2024 

Gemeinde Rannungen 

gez. 

Fridolin Zehner, Erster Bürgermeister 
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Öffentliche Bekanntmachung der Verwaltungsgemeinschaft Maßbach  

für den Markt Maßbach  

über die Festsetzung und Entrichtung der Grundsteuer  

im Kalenderjahr 2024 

 

Der Markt Maßbach gibt bekannt, dass gem. § 27 Abs. 3 des Grundsteuergesetzes der 

letzte in den Vorjahren zugestellte Grundsteuerbescheid auch für das Kalenderjahr 

2024 gilt, soweit er nicht durch einen neuen Bescheid ersetzt wird. Ein Bescheid für 

2024 ergeht somit nicht. Die Grundsteuer ist deshalb in gleicher Höhe wie im Vorjahr 

zu entrichten. 

 

Für die Steuerpflichtigen treten mit dem Tage dieser Bekanntmachung die gleichen 

Rechtswirkungen ein, wie wenn Ihnen an diesem Tage ein schriftlicher Grundsteuer-

bescheid für 2024 zugegangen wäre. 

 

Die Grundsteuerfestsetzung durch diese Bekanntmachung ist nur dann hinfällig, wenn  

aufgrund eines geänderten Grundsteuermeßbescheides des Finanzamtes ein schriftli-

cher Grundsteuerbescheid erteilt wird. 

 

Die Grundsteuer wird zu je einem Viertel ihres Jahresbetrages am 15. Februar 2024,  

15. Mai 2024, 15. August 2024 und 15. November 2024 fällig. Abweichend hiervon 

werden Kleinbeträge bis 15,00 Euro mit ihrem Jahresbetrag am 15. August 2024 und 

Beträge von 15,00 Euro bis 30,00 Euro mit je der Hälfte ihres Jahresbetrages am  

15. Februar 2024 und 15. August 2024 fällig. 

 

Die Grundsteuer ist wie bisher auf folgende Konten zu überweisen: 

 

Sparkasse Bad Kissingen 

IBAN: DE89 7935 1010 0000 2711 48, BIC: BYLADEM1KIS 

 

Raiffeisenbank Maßbach 

IBAN: DE34 7906 9213 0003 2155 12, BIC: GENODEF1RNM 

 

Sparkasse Schweinfurt-Haßberge 

IBAN: DE63 7935 0101 0021 8491 87, BIC: BYLADEM1KSW 

 

Für Steuerpflichtige, die eine Einzugsermächtigung (SEPA-Lastschrifteinzugs- 

verfahren) erteilt haben, werden die Grundsteuerbeträge zu den jeweiligen Fälligkeiten 

abgebucht. Die Lastschrift ist an der Gläubiger-Identifikationsnummer (Gläubiger-ID) 

des Marktes Maßbach zu erkennen: 

 

DE22ZZZ00000224516 

 

Diese öffentliche Grundsteuerfestsetzung gilt zwei Wochen nach dem Tag der  

Veröffentlichung als bekannt gegeben. 

 

 

Maßbach, 15.01.2024 

Markt Maßbach 

gez. 

Matthias Klement, Erster Bürgermeister 
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Öffentliche Bekanntmachung der Verwaltungsgemeinschaft Maßbach  

für die Gemeinde Rannungen  

über die Festsetzung und Entrichtung der Grundsteuer  

im Kalenderjahr 2024 

 

Die Gemeinde Rannungen gibt bekannt, dass gem. § 27 Abs. 3 des Grundsteuer- 

gesetzes der letzte in den Vorjahren zugestellte Grundsteuerbescheid auch für das 

Kalenderjahr 2024 gilt, soweit er nicht durch einen neuen Bescheid ersetzt wird. Ein 

Bescheid für 2024 ergeht somit nicht. Die Grundsteuer ist deshalb in gleicher Höhe wie 

im Vorjahr zu entrichten. 

 

Für die Steuerpflichtigen treten mit dem Tage dieser Bekanntmachung die gleichen 

Rechtswirkungen ein, wie wenn Ihnen an diesem Tage ein schriftlicher Grundsteuer-

bescheid für 2024 zugegangen wäre. 

 

Die Grundsteuerfestsetzung durch diese Bekanntmachung ist nur dann hinfällig, wenn 

aufgrund eines geänderten Grundsteuermeßbescheides des Finanzamtes ein  

schriftlicher Grundsteuerbescheid erteilt wird. 

 

Die Grundsteuer wird zu je einem Viertel ihres Jahresbetrages am 15. Februar 2024, 

15. Mai 2024, 15. August 2024 und 15. November 2024 fällig. Abweichend hiervon 

werden Kleinbeträge bis 15,00 Euro mit ihrem Jahresbetrag am 15. August 2024 und 

Beträge von 15,00 Euro bis 30,00 Euro mit je der Hälfte ihres Jahresbetrages am  

15. Februar 2024 und 15. August 2024 fällig. 

 

Die Grundsteuer ist wie bisher auf folgende Konten zu überweisen: 

 

Sparkasse Bad Kissingen 

IBAN: DE09 7935 1010 0000 2704 54, BIC: BYLADEM1KIS 

 

Raiffeisenbank Maßbach 

IBAN: DE94 7906 9213 0000 0109 10, BIC: GENODEF1RNM 

 

Sparkasse Schweinfurt-Haßberge 

IBAN: DE41 7935 0101 0021 8491 95, BIC: BYLADEM1KSW 

 

Für Steuerpflichtige, die eine Einzugsermächtigung (SEPA-Lastschrifteinzugs- 

verfahren) erteilt haben, werden die Grundsteuerbeträge zu den jeweiligen Fälligkeiten 

abgebucht. Die Lastschrift ist an der Gläubiger-Identifikationsnummer (Gläubiger-ID) 

der Gemeinde Rannungen zu erkennen: 

 

DE49ZZZ00000223836 

 

Diese öffentliche Grundsteuerfestsetzung gilt zwei Wochen nach dem Tag der  

Veröffentlichung als bekannt gegeben. 

 

Rannungen, 15.01.2024 

Gemeinde Rannungen 

gez. 

Fridolin Zehner, Erster Bürgermeister 
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Öffentliche Bekanntmachung der Verwaltungsgemeinschaft Maßbach  

für die Gemeinde Thundorf i.UFr.  

über Festsetzung und Entrichtung der Grundsteuer  

im Kalenderjahr 2024 

 

Die Gemeinde Thundorf i. UFr. gibt bekannt, dass gem. § 27 Abs. 3 des Grundsteuer-

gesetzes der letzte in den Vorjahren zugestellte Grundsteuerbescheid auch für das 

Kalenderjahr 2024 gilt, soweit er nicht durch einen neuen Bescheid ersetzt wird.  

Ein Bescheid für 2024 ergeht somit nicht. Die Grundsteuer ist deshalb in gleicher Höhe 

wie im Vorjahr zu entrichten. 

 

Für die Steuerpflichtigen treten mit dem Tage dieser Bekanntmachung die gleichen 

Rechtswirkungen ein, wie wenn Ihnen an diesem Tage ein schriftlicher Grundsteuer-

bescheid für 2024 zugegangen wäre. 

 

Die Grundsteuerfestsetzung durch diese Bekanntmachung ist nur dann hinfällig, wenn  

aufgrund eines geänderten Grundsteuermeßbescheides des Finanzamtes ein  

schriftlicher Grundsteuerbescheid erteilt wird. 

 

Die Grundsteuer wird zu je einem Viertel ihres Jahresbetrages am 15. Februar 2024, 

15. Mai 2024, 15. August 2024 und 15. November 2024 fällig. Abweichend hiervon 

werden Kleinbeträge bis 15,00 Euro mit ihrem Jahresbetrag am 15. August 2024 und 

Beträge von 15,00 Euro bis 30,00 Euro mit je der Hälfte ihres Jahresbetrages am  

15. Februar 2024 und 15. August 2024 fällig. 

 

Die Grundsteuer ist wie bisher auf folgende Konten zu überweisen: 

 

Sparkasse Bad Kissingen 

IBAN: DE58 7935 1010 0000 2712 21, BIC: BYLADEM1KIS 

 

Raiffeisenbank Maßbach 

IBAN: DE80 7906 9213 0002 5104 64, BIC: GENODEF1RNM 

 

Sparkasse Schweinfurt-Haßberge 

IBAN: DE93 7935 0101 0021 8492 29, BIC: BYLADEM1KSW 

 

Für Steuerpflichtige, die eine Einzugsermächtigung (SEPA-Lastschrifteinzugs- 

verfahren) erteilt haben, werden die Grundsteuerbeträge zu den jeweiligen Fälligkeiten 

abgebucht. Die Lastschrift ist an der Gläubiger-Identifikationsnummer (Gläubiger-ID) 

der Gemeinde Thundorf i. UFr. zu erkennen: 

 

DE16ZZZ00000224527 

 

Diese öffentliche Grundsteuerfestsetzung gilt zwei Wochen nach dem Tag der  

Veröffentlichung als bekannt gegeben. 

 

 

Thundorf, 15.01.2024 

Gemeinde Thundorf i.UFr. 

gez. 

Judith Dekant, Erste Bürgermeisterin 
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Stadt Bad Kissingen 
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Bekanntmachung der Stadt Bad Kissingen 

Vollzug des Baugesetzbuches BauGB  

23. Änderung des Flächennutzungsplanes (Prinzregentenpark)  

mit integriertem Landschaftsplan;  

Bekanntmachung des Beschlusses und der der Genehmigung 

 

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 26.10.2023 die 23. Änderung des Flächen- 

nutzungsplans mit integriertem Landschaftsplan beschlossen.  

Die Regierung von Unterfranken hat die Flächennutzungsplanänderung gemäß  

§ 6 BauGB in der Planfassung vom 14.07.2023 am 13.12.2023 mit Aktenzeichen  

Nr. 34-4621-2-3 genehmigt.  

 

Die 23. Änderung des Flächennutzungsplanes betrifft die Gemarkung Bad Kissingen.  

 

 

 

 

 

 

 

Mit dieser Bekanntmachung wird die Flächennutzungsplanänderung gem. § 6 Abs. 5 BauGB 

wirksam. 

 

 

Die 23. Änderung des Flächennutzungs-

plans erfolgte parallel mit der Aufstellung 

des Bebauungsplans „Prinzregentenpark“. 

Die im Änderungsbereich liegenden Flächen 

für Bahnanlagen, Bahnhof und Grünflächen 

werden in der 23. Änderung des Flächen-

nutzungsplans in Flächen eines Urbanen 

Gebiets und eines Parkplatzes geändert. 
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Der Flächennutzungsplan mit Begründung einschließlich dem Umweltbericht liegt ab 

sofort während der allgemeinen Dienststunden im Feserhaus, Rathausplatz 4, zu  

jedermanns Einsichtnahme auf. Auf Verlangen wird über seinen Inhalt Auskunft  

gegeben.  

 

Auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Formvorschriften und von Mängeln der Abwägung sowie deren Rechtsfolgen  

(§§ 214 und 215 BauGB) wird hingewiesen. 

 

Unbeachtlich werden demnach: 

 

1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort 

bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, 

 

2. eine Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der  

Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächennutzungs-

plans, 

 

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs, wenn 

sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Flächennutzungsplans         

schriftlich gegenüber der Gemeinde unter Darlegung des die Verletzung  

begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden sind.  

 

 

Hinweis:  Die Flächennutzungsplanänderung mit Begründung ist unter  

www.badkissingen.de/stadt/stadtentwicklung/stadtentwicklung/bau-

leitplanung/35908.Flaechennutzungsplan.html einsehbar. 

 

 
 

 

Bad Kissingen, 17.01.2024 

Stadt Bad Kissingen 

gez. 

Dr. Dirk Vogel, Oberbürgermeister 

 

 

  

http://www.badkissingen.de/stadt/stadtentwicklung/stadtentwicklung/bauleitplanung/35908.Flaechennutzungsplan.html
http://www.badkissingen.de/stadt/stadtentwicklung/stadtentwicklung/bauleitplanung/35908.Flaechennutzungsplan.html
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Verwaltungsgemeinschaft Bad Brückenau 
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Bekanntmachung der Verwaltungsgemeinschaft Bad Brückenau  

für die Gemeinde Riedenberg;  

Vollzug der Wassergesetze  

und des Bayer. Verwaltungsverfahrensgesetzes;  

Betrieb der Wasserkraftanlage Untere Mühle in Riedenberg;  

Az.: 6430-41/A251/SeB 

 

Das Landratsamt Bad Kissingen hat mit Bescheid vom 20.12.2023,  

Az. 6430-41/A251/SeB, für das im Betreff genannte Vorhaben die erforderliche 

wasserrechtliche Gestattung erteilt. 

 

Der Bescheid mit Rechtsbehelfsbelehrung und die verfahrensgegenständlichen  

Antragsunterlagen liegen in der Zeit  

 

vom 05.02.2024 bis 19.02.2024 

 

bei der der Verwaltungsgemeinschaft Bad Brückenau, Sinnaustr. 14 A, 97769 Bad  

Brückenau, Zi.Nr. 12, während der allgemeinen Dienststunden zur Einsicht aus.  

 

Diese sind: Montag bis Freitag   8:00 Uhr bis 12:00 Uhr 

  Donnerstag  14:00 Uhr bis 17:30 Uhr 

 

Mit dem Ende der Auslegungsfrist gilt der Bescheid des Landratsamtes Bad Kissingen 

gegenüber den übrigen Betroffenen als zugestellt; gegen ihn kann von den übrigen 

Betroffenen entsprechend der Rechtsbehelfsbelehrung Klage beim Verwaltungsgericht 

Würzburg eingelegt werden. 

 

 

Riedenberg, 22.01.2024 

Gemeinde Riedenberg 

gez. 

Roland Römmelt, Erster Bürgermeister 

 

 

Markt Wildflecken 
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Festsetzung und Entrichtung der Grundsteuer  

im Markt Wildflecken  

für das Kalenderjahr 2024 

 

Für den Markt Wildflecken wird die Grundsteuer gemäß § 27 Abs. 3 des Grundsteuer-

gesetzes für das Kalenderjahr 2024 in gleicher Höhe wie im Vorjahr festgesetzt.  

Grundsteuerpflichtige, die keinen neuen oder geänderten Grundsteuerbescheid  

erhalten haben, zahlen 2024 die gleiche Grundsteuer wie im Jahr 2023. 

 

Für die Steuerpflichtigen treten mit dem Tage dieser Bekanntmachung die gleichen 

Rechtswirkungen ein, wie wenn ihnen an diesem Tage ein schriftlicher Grundsteuer-

bescheid für 2024 zugegangen wäre. Die Grundsteuerfestsetzung durch diese Bekannt-

machung ist nur dann hinfällig, wenn aufgrund eines geänderten Grundsteuermess-

bescheides des Finanzamtes ein schriftlicher Grundsteuerbescheid erteilt wird. 
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Die Grundsteuer wird zu je einem Viertel ihres Jahresbetrages am 15. Februar,  

15. Mai, 15. August und 15. November fällig. Abweichend hiervon werden  

Kleinbeträge bis 15,00 Euro mit ihrem Jahresbetrag am 15.08. und Beträge bis  

30,00 Euro mit je zur Hälfte ihres Jahresbetrages am 15.02. und 15.08. fällig. 

Von Steuerpflichtigen, die ein SEPA-Lastschriftmandat erteilt haben, werden die 

Grundsteuerbeträge zu den Fälligkeitsterminen abgebucht. 

 

Rechtsbehelfsbelehrung: 

Gegen die Festsetzungen durch vorstehende öffentliche Bekanntmachung (neuer  

Bescheid) kann innerhalb einer Frist von einem Monat, die mit dem Tag der wirksamen 

Bekanntmachung zu laufen beginnt, Widerspruch eingelegt (siehe 1.) oder unmittelbar 

Klage erhoben werden (siehe 2.). 

1. Wenn Widerspruch eingelegt wird: Der Widerspruch ist schriftlich oder zur  

Niederschrift beim Markt Wildflecken, Rathausplatz 1, 97772 Wildflecken,  

einzulegen. Sollte über den Widerspruch ohne zureichenden Grund in  

angemessener Frist sachlich nicht entschieden werden, so kann Klage bei dem 

Bayer. Verwaltungsgericht Würzburg, Burkarderstraße 26, 97082 Würzburg, 

schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle  

dieses Gerichts erhoben werden. Die Klage kann nicht vor Ablauf von drei  

Monaten seit der Einlegung des Widerspruchs erhoben werden, außer wenn  

wegen besonderer Umstände des Falles eine kürzere Frist geboten ist. Die Klage 

muss den Kläger, den Beklagten (Markt Wildflecken) und den Gegenstand des 

Klagebegehrens bezeichnen und soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die 

zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben, der 

angefochtene Bescheid soll in Urschrift oder Abschrift beigefügt werden. Der 

Klage und allen Schriftsätzen sollen Abschriften für die übrigen Beteiligten  

beigefügt werden. 

2. Wenn unmittelbar Klage erhoben wird: Die Klage ist bei dem Bayer.  

Verwaltungsgericht Würzburg, Burkarderstraße 26, 97082 Würzburg, schriftlich 

oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle dieses Gerichts 

zu erheben. Die Klage muss den Kläger, den Beklagten (Markt Wildflecken) und 

den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen und soll einen bestimmten  

Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel 

sollen angegeben, der angefochtene Bescheid soll in Urschrift oder in Abschrift 

beigefügt werden. Der Klage und allen Schriftsätzen sollen Abschriften für die 

übrigen Beteiligten beigefügt werden. 

 

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung: 

Durch das Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Ausführung der Verwaltungsgerichts-

ordnung vom 22.06.2007 (GVBI 13/2007) wurde im Bereich des Kommunalabgaben-

rechts ein fakultatives Widerspruchsverfahren eingeführt, das eine Wahlmöglichkeit 

eröffnet zwischen Widerspruchseinlegung und unmittelbarer Klageerhebung. Die  

Widerspruchseinlegung und Klageerhebung in elektronischer Form (z. B. durch E-Mail) 

ist unzulässig. Kraft Bundesrechts ist in Prozessverfahren vor den Verwaltungs- 

gerichten seit 01.07.2004 grundsätzlich ein Gebührenvorschuss zu entrichten. Durch 

die Einlegung eines Rechtsmittels wird die Wirksamkeit dieses Steuerbescheides nicht 

gehemmt, insbesondere die Einhebung der angeforderten Steuer nicht aufgehalten  

(§ 80 Abs. 2 Nr. 1 Verwaltungsgerichtsordnung). 

 

 

Wildflecken, 24.01.2024 

Markt Wildflecken 

gez. 

Gerd Kleinhenz, Erster Bürgermeister 
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Stadt Hammelburg 
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Stadtentwicklung; Stadtplanung;  

Fortschreibung der Vorbereitenden Untersuchung  

gemäß § 141 Abs. 3 Baugesetzbuch (BauGB)  

für das Sanierungsgebiet  

„Altstadt“ der Stadt Hammelburg;  

Öffentliche Auslegung nach § 137 Baugesetzbuch (BauGB) 

 

Der Stadtrat der Stadt Hammelburg hat in seiner öffentlichen Sitzung am 06.12.2023 

die vom Planungsbüro Holl Wieden Partnerschaft, 97070 Würzburg gefertigte  

Fortschreibung der Vorbereitenden Untersuchungen für das Sanierungsgebiet  

„Altstadt“, bestehend aus dem Erläute-rungsbericht mit städtebaulichem Rahmenplan 

und Maßnahmenkonzept in der Fassung vom 29.11.2023 gebilligt.  

 

Die Erweiterung des Umgriffs des Untersuchungsgebietes um den Bereich der  

Rote-Kreuz-Straße und des Areals der ehem. Tankstelle Marterstock wurde in gleicher 

Sitzung festgelegt. Die Auslegungsunterlagen wurden entsprechend dem Beschluss 

des Stadtrates vom 06.12.2023 dahingehend aktualisiert und der Untersuchungs- 

rahmen angepasst.  

 

Gleichzeitig wurde die Beteiligung der öffentlichen Aufgabenträger gemäß §139 BauGB 

und die Betroffenenbeteiligung gemäß § 137 BauGB zum Entwurf der Vorbereitenden 

Untersuchungen für das Sanierungsgebiet „Altstadt“ in Hammelburg vom 29.11.2023, 

ergänzt am 14.12.2023 aufgrund des Stadtratsbeschlusses vom 06.12.2023, mit  

Angaben zu den Zielen, Projekten und Maßnahmen zur Entwicklung des Gebietes im 

Rahmen einer öffentlichen Auslegung beschlossen.  

 

Die Abgrenzung des Untersuchungsgebietes ist in dem beilgefügten Lageplan  

dargestellt. 

 
(Abbildung nicht maßstäblich) 
 

Der Entwurf des Erläuterungsberichtes wie oben bezeichnet mit Stand vom  

14.12 .2023 liegt in der Stadtverwaltung Hammelburg, Am Marktplatz 1, 97762  

Hammelburg, Bauverwaltung, Rathaus, 2. OG, Zimmer 2.1 (Foyer, Auslegungsraum – 

barrierefreier Eingang an der Ostseite des Rathauses) 
 

vom 05.02.2024 bis 08.03.2024 
 

während folgender Öffnungszeiten öffentlich aus. 
 

Vormittags:   Montag – Freitag 8:00 Uhr -12:00 Uhr 

Nachmittags: Montag 14:00 Uhr bis 17:30 Uhr, Donnerstag 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr 
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Stellungnahmen können während der Veröffentlichungsfrist von jedermann  

elektronisch per E-Mail (siehe oben) oder schriftlich per Post: Stadt Hammelburg,  

SG 42 – Bau- und Liegenschaftsverwaltung, Am Marktplatz 1, 97762 Hammelburg  

abgegeben werden oder nach telefonischer oder elektronischer Terminvereinbarung 

auch zur Niederschrift bei den oben genannten Kontaktdaten abgegeben werden.  

Der Inhalt dieser Bekanntmachung und der Entwurf der Vorbereitenden  

Untersuchungen kann zudem auf der Homepage der Stadt Hammelburg unter 

https://www.hammelburg.de/unsere-stadt/stadtentwicklung/fortschreibung-vorberei-

tende-untersuchung aufgerufen, ausgedruckt und heruntergeladen werden. 

 

Auf die Auskunftspflicht nach § 138 BauGB wird hingewiesen. Hiernach sind die  

Eigentümer, Mieter und Pächter und sonstige im Besitz oder zur Nutzung eines Grund-

stückes, Gebäudes oder Gebäudeteils Berechtigte sowie ihr Beauftragten verpflichtet, 

der Gemeinde oder ihren Beauftragten Auskunft über die Tatsachen zu erteilen, deren 

Kenntnis zur Beurteilung der Sanierungsbedürftigkeit eines Gebietes oder zur  

Vorbereitung oder Durchführung erforderlich ist.  

Es wird darauf hingewiesen, dass gemäß § 139 Abs. 2 BauGB in Verbindung mit § 4 

Abs. 6 BauGB Stellungnahmen, die nicht rechtzeitig abgegeben worden sind, bei der 

Beschlussfassung unberücksichtigt bleiben können, sofern die Gemeinde deren Inhalt 

nicht kannte und nicht hätte kennen müssen und deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit 

der Sanierungssatzung nicht von Bedeutung ist.  

Die öffentlichen Aufgabenträger werden gemäß § 139 BauGB gleichzeitig am Verfahren 

beteiligt.  

 

Datenschutz: 

Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf der Grundlage der Art. 6  

Abs. 1 Buchstabe e Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) in Verbindung mit  

§ 3 BauGB und dem Bayer. Datenschutzgesetz (BayDSG). Sofern Sie Ihre  

Stellungnahme ohne Absenderangaben abgeben, erhalten Sie keine Mitteilung über 

das Ergebnis der Prüfung. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Formblatt 

„Datenschutzrechtliche Informationspflichten“ das ebenfalls öffentlich ausliegt.  

 

 

Hammelburg, 22.01.2024 

Stadt Hammelburg 

gez. 

Armin Warmuth, Erster Bürgermeister 

 

 

Stadt Münnerstadt 
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SuedLink:  

Ankündigung von Baugrunduntersuchungen  

und weiteren bauvorbereitenden Maßnahmen  

in der Stadt Münnerstadt 

 

Die Übertragungsnetzbetreiber TransnetBW GmbH und TenneT TSO GmbH planen in ihren 

jeweiligen Zuständigkeitsbereichen den Bau der erdverlegten Gleichstrom-Verbindung  

SuedLink. Aktuell befindet sich SuedLink im Abschnitt D2 in Bayern (südlich Landesgrenze 

Thüringen/Bayern bis Konverterstation Bergrheinfeld/West bzw. bis Landkreisgrenze 

Schweinfurt/Bad Kissingen) im Planfeststellungsverfahren. Im Zuge des Planfeststellungs-

verfahrens sind verschiedene Vorarbeiten, wie zum Beispiel Untersuchungen zu Boden und 

Baugrund sowie zu archäologischen Denkmälern, Flora und Fauna notwendig. Diese dienen 

dazu, die Datengrundlage zu finalisieren. Im Zuge des Planfeststellungsverfahrens finden 

daher in den kommenden Monaten auch Baugrund-untersuchungen und weitere 

https://www.hammelburg.de/unsere-stadt/stadtentwicklung/fortschreibung-vorbereitende-untersuchung
https://www.hammelburg.de/unsere-stadt/stadtentwicklung/fortschreibung-vorbereitende-untersuchung
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bauvorbereitende Maßnahmen statt. Mithilfe der Untersuchungen aktualisieren wir deshalb 

unsere Kenntnisse der jeweiligen lokalen Voraussetzungen des Baugrunds.  

 

Informationen zu den Baugrunduntersuchungen 

 

Für die Baugrunduntersuchungen werden mit einem Bohrgerät (Bohrungen mit einem 

Durchmesser von bis zu 320 mm) Bodenproben von ca. 1 Meter Länge in 2 bis 70 Metern 

Tiefe entnommen. Die Bohrungen werden an möglichst gut zugänglichen Stellen mit 

geringstmöglicher Störung der Flächennutzung erfolgen. Nach Abschluss der Bohrarbeiten 

werden die Bohrlöcher wieder fachgerecht verfüllt. Zeitlich parallel und in unmittelbarer 

Nähe zu den Kernbohrungen werden Drucksondierungen durchgeführt. Hierbei wird ein 

Messkopf an einem Gestänge (Durchmesser ca. 3,5 cm) bis zu 20 Meter in den Boden 

eingebracht.  

 

Bei Verdacht auf Kampfmittel ist eine Kampfmitteluntersuchung notwendig (Festlegung 

erfolgt durch den verantwortlichen Feuerwerker nach § 20 SprengG). Für die Ausführung 

der Bohrungen sind pro Untersuchungsstelle ein bis zwei Tage Dauer zu erwarten. Pro 

Untersuchungsstelle sind mehrere Kernbohrungen (DIN EN ISO 22475-1) und 

Drucksondierungen (DIN EN ISO 22476-1 oder 22476-2) möglich. Für den An- und 

Abtransport aller für die Durchführung der Arbeiten erforderlichen Geräte, Fahrzeuge, 

Werkzeuge und Materialien müssen öffentliche und private Straßen und Wege sowie ggf. 

temporäre Abstellflächen in Anspruch genommen werden. Bei den 

Baugrunduntersuchungen sind die oben beschriebenen Geräte im Einsatz, des Weiteren 

werden Mitarbeitende der ausführenden Firmen per Pkw/Quad/Rad/Fuß unterwegs sein. 

 

Für die Zuwegung zu den einzelnen Baugrund-Aufschlüssen werden außerhalb von 

befestigten Wegen Lastverteilerplatten und ggf. Schotteranschüttungen mit 

Geotextilunterlage ausgelegt bzw. eingebaut, welche nach Fertigstellung des jeweiligen 

Aufschlusses wieder rückgebaut werden. Auf einzelnen Flurstücken werden Schürfgruben 

mit bis zu 2 Meter Tiefe zur Entnahme von Bodenproben ausgehoben und im Anschluss 

wieder fachgerecht verfüllt. Vor Ort werden Straßen, Zuwegungen, Flächen und Bauwerke 

zur Feststellung des Ist-Zustandes dokumentiert. 

 

Bodenkunde  

 

Zur Erkundung des Bodenaufbaus und zur Entnahme von Bodenproben werden 

fachspezifische Untersuchungen mittels kleinkalibriger Kleinrammbohrungen durchgeführt 

(Bohrdurchmesser < 10 cm). Diese bodenkundlichen Baugrunduntersuchungen werden 

ergänzend zu den geologisch-geotechnischen Baugrunduntersuchungen durchgeführt, und 

je nach angetroffenen Bodenverhältnissen ca. 2 bis 3 m tief abgeteuft und das gewonnene 

Bohrgut bodenkundlich dokumentiert.  

 

Die Kleinrammbohrungen werden an möglichst gut zugänglichen Stellen mit 

geringstmöglicher Störung der Flächennutzung erfolgen. Je nach Geländeverhältnissen 

wird der Bohrpunkt entweder mittels Kombi-Pkw bzw. Kleinlieferwagen angefahren oder 

zu Fuß erreicht. Nach Abschluss der Bohrarbeiten werden die Bohrlöcher fachgerecht 

verfüllt.  

 

Wasserwirtschaftliche Beweissicherung  

 

Ziel der wasserwirtschaftlichen Beweissicherung ist die qualitative und quantitative 

Dokumentation des Grundwasservorkommens. Bei der Beweissicherung werden 

Wasserproben aus den zu überprüfenden Gebieten entnommen und analysiert. Es handelt 

sich hierbei um eine nichtinvasive Maßnahme.  
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Baubegleitungen  

 

Bei den ausgewählten Querungsbereichen werden die Baugrunduntersuchungen von 

ökologischen, bodenkundlichen sowie archäologischen Baubegleitungen überwacht. Diese 

sorgen für die Einhaltung der umweltgerechten, bodenkundlichen und archäologischen 

Standards und Auflagen mit dem Ziel, unnötige Eingriffe in Natur und Landschaft und in 

den Boden auszuschließen sowie Schäden an archäologischen Denkmälern und Objekten 

zu vermeiden. 

 

Eventuelle Schäden  

 

Sollte es trotz aller Vorsicht bei der Ausführung der Baugrunduntersuchungen und weiteren 

bauvorbereitenden Maßnahmen zu Schäden oder unmittelbaren Vermögensnachteilen 

kommen, werden diese durch die TransnetBW GmbH oder die von ihr beauftragten Firmen 

entsprechend den gesetzlichen Regelungen in § 44 Absatz 3 Energiewirtschaftsgesetz 

(EnWG) angemessen entschädigt. 

 

Bekanntmachung und Termine  

 

Die Berechtigung zur Durchführung der Vorarbeiten ergibt sich aus § 44 Absatz 1 EnWG in 

Verbindung mit § 18 Absatz 5 NABEG. Mit dieser ortsüblichen Bekanntmachung werden 

den Eigentümerinnen und Eigentümern sowie den Nutzungsberechtigten die Vorarbeiten 

mitgeteilt. Sie finden im Zeitraum vom 01.03.2024 bis 31.08.2024 statt. 

 

Der zeitliche Ablauf der Vorarbeiten hängt von den örtlichen Gegebenheiten und  

wetterbedingten Bodenverhältnissen ab. Die betroffenen Grundstücke ergeben sich 

aus der Flurstückliste und den Planunterlagen. Diese liegen am Auslageort der Stadt 

Münnerstadt (Stadt Münnerstadt, Bauverwaltung, Stenayer Platz 2, 97702  

Münnerstadt) zur öffentlichen Einsicht aus. Bitte beachten Sie, dass eine Einsicht der 

ausgelegten Unterlagen nur nach telefonischer Anmeldung unter Telefonnummer 

09733 8105-0 möglich ist. Mitarbeitende der TransnetBW GmbH oder von ihr  

beauftragte Firmen setzen sich mit den von den genannten Maßnahmen betroffenen 

Eigentümerinnen und Eigentümern sowie Nutzungsberechtigten in Verbindung.  

Aufgrund der Größe des Untersuchungsgebiets und der Vielzahl der Eigentümerinnen 

und Eigentümer sowie Nutzungsberechtigten wird es leider nicht möglich sein, jede 

Person im Vorfeld persönlich über das Betreten seiner bzw. ihrer Grundstücke bzw. 

Wege für die Nutzung als Zuwegung zu informieren. 

 

Kontakt für Rückfragen  

 

Für Fragen und Mitteilungen zur Durchführung der bauvorbereitenden Maßnahmen stehen 

Mitarbeitende der TransnetBW GmbH zur Verfügung:  

TransnetBW GmbH   

Tel.: 0800 380 470-1  

E-Mail: suedlink@transnetbw.de   

www.suedlink.com 

 

TenneT ist bei SuedLink für den nördlichen Trassenabschnitt und die Konverter in 

Schleswig-Holstein und Bayern zuständig. In den Zuständigkeitsbereich von  

TransnetBW fallen der südliche Trassenabschnitt und der Konverter in  

Baden-Württemberg.  

 

 

Münnerstadt, 25.01.2024 

Stadt Münnerstadt 

gez. 

Michael Kastl, Erster Bürgermeister 

 

mailto:suedlink@transnetbw.de
http://www.suedlink.com/
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C) Sonstige Veröffentlichungen 

 

Schulverband Elfershausen-Langendorf 
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Haushaltssatzung des Schulverbandes Elfershausen-Langendorf  

(Landkreis Bad Kissingen)  

für das Haushaltsjahr 2024 

 

I. 

 

Nachstehend wird die von der Schulverbandsversammlung am 18.12.2023  

beschlossene Haushaltssatzung für 2024, die keine genehmigungspflichtigen Teile  

enthält, amtlich bekanntgemacht. 

 

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 samt ihren Anlagen liegt vom Tag 

der amtlichen Bekanntmachung im Amtsblatt bis zur nächsten Bekanntmachung einer 

Haushaltssatzung in der Verwaltungsgemeinschaft Elfershausen, Marktstr. 17,  

Zi.Nr. 10, in 97725 Elfershausen, während der allgemeinen Dienstzeiten zur  

Einsichtnahme öffentlich auf (Art. 65 Abs. 3 Satz 3 GO). 

 

II. 

 

Haushaltssatzung des Schulverbandes Elfershausen-Langendorf 

für das Haushaltsjahr 2024 

 

Auf Grund des Art. 9 Abs. 9 BaySchFG i. V. m. Art. 34 Abs. 2 Nr. 3 und Art. 26 Abs. 1 

Satz 1 KommZG i. v. m. Art. 63 ff. GO erlässt der Schulverband Elfershausen-Langen-

dorf folgende 

 

Haushaltssatzung: 

 

§ 1 

 

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit  

festgesetzt; er schließt 

 

im Verwaltungshaushalt 

 

in den Einnahmen und Ausgaben mit 570.000,00 Euro 

 

und 

 

im Vermögenshaushalt 

 

in den Einnahmen und Ausgaben mit 130.000,00 Euro 

 

ab. 

 

§ 2 

 

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht 

vorgesehen. 

 

§ 3 

 

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt. 
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§ 4 

 

(1) Verwaltungsumlage 

 

1. Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Finanzbedarf (Umlagesoll) zur 

Finanzierung von Ausgaben im Verwaltungshaushalt wird für das Haushalts-

jahr 2024 auf 340.000,00 Euro festgesetzt und nach der Zahl der Verbands-

schüler auf die Mitglieder des Schulverbandes umgelegt (Verwaltungsumlage). 

 

2. Für die Berechnung der Schulverbandsumlage wird die maßgebende Schülerzahl 

nach dem Stand vom 1. Oktober 2023 auf 231 Verbandsschüler festgesetzt. Bei 

der Aufteilung der Schulverbandsumlage wurde zwischen dem Markt  

Elfershausen, der Gemeinde Fuchsstadt und der Stadt Hammelburg vereinbart, 

dass die Stadt Hammelburg ab dem Haushaltsjahr 2006 nur noch 50 % der 

fälligen Schulverbandsumlage zu zahlen hat. Die restlichen 50 % sind, aufgeteilt 

nach Schülern, vom Markt Elfershausen und von der Gemeinde Fuchsstadt zu 

tragen. 

 

3. Die Verwaltungsumlage wird je Verbandsschüler auf 1.471,8615 Euro  

festgesetzt. 

 

§ 5 

 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach 

dem Haushaltsplan wird auf 15.000,00 Euro festgesetzt. 

 

§ 6 

 

Die Haushaltsstellen für den schulischen Bedarf (HH-Stellen 215.5200, 215.5700 bis 

215.6710, 215.6740, 295.5200-295.6770) werden für gegenseitig deckungsfähig  

erklärt. 

 

§ 7 

 

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2024 in Kraft. 

 

 

Elfershausen, 16.01.2024 

Schulverband Elfershausen-Langendorf 

gez. 

Johannes Krumm , Schulverbandsvorsitzender 
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Zweckverband zur Wasserversorgung der Rhön-Maintal-Gruppe 
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Veröffentlichung der  

Haushaltssatzung und Wirtschaftsplan  

für das Wirtschaftsjahr 2024 

 

Die von der Verbandsversammlung am 07.12.2023 beschlossene Haushaltssatzung  

einschließlich ihrer Anlagen für das Wirtschaftsjahr 2024 hat die Regierung von  

Unterfranken mit Schreiben vom 15.12.2023 genehmigt und in ihrem Amtsblatt Nr. 1 vom 

11.01.2024 amtlich bekannt gemacht. 

 

Die Haushaltssatzung samt Anlagen liegt in der Zeit vom 1.-20. Februar 2024 in der  

Geschäftsstelle des Zweckverbandes zur Wasserversorgung der Rhön-Maintal-Gruppe in 

97430 Poppenhausen, Bergstr. 4, zur öffentlichen Einsichtnahme auf. 

 

Es wird gebeten, in ortsüblicher Form auf die Veröffentlichung im Regierungsamtsblatt  

hinzuweisen. 

 

 

Poppenhausen, 16.01.2024 

Zweckverband zur Wasserversorgung der Rhön-Maintal-Gruppe 

gez. 

Walter Weinig, Geschäftsleiter 

 

 

 

 

Landratsamt Bad Kissingen 

Thomas Bold, Landrat 
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